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Vorblatt 
 

 
A. Zielsetzung 
 

Primäres Ziel ist es, die sich aus dem am 29. Oktober 2020 von den Ministerpräsidentin-
nen und Ministerpräsidenten aller Länder unterzeichneten Glücksspielstaatsvertrag 2021 
ergebenden Änderungen inhaltlich und redaktionell im Sächsischen Ausführungsgesetz 
zum Glücksspielstaatsvertrag, im Sächsischen Spielbankengesetz sowie im Neunten 
Sächsischen Kostenverzeichnis nachzuvollziehen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, den 
Spielerschutz und die Suchtprävention weiter zu stärken. 

 
 

B. Wesentlicher Inhalt 
 
Neben der Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist zum Zwecke des Spiel-
erschutzes und der Suchtprävention im Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücks-
spielstaatsvertrag im Wesentlichen vorgesehen, dass 

• die Glücksspielaufsicht rechtlich in die Lage versetzt wird, glücksspielrechtliche Rege-
lungen – wie beispielsweise die Pflicht, sich an eine zentrale Sperrdatei anzuschließen  
– gegenüber solchen Gaststätten umzusetzen, die Geld- oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit bereithalten. 

• Testspiele nunmehr auch im Bereich der gewerblichen Spielvermittlung zu Kontroll-
zwecken von der Glücksspielaufsicht durchgeführt werden können. 

• in Wettvermittlungsstellen und Spielhallen das Aufstellen, die Bereitstellung sowie die 
Duldung von technischen Geräten zur Bargeldabhebung (insbesondere Girocard- oder  
Kreditkartenautomaten) unzulässig sind. 

• darüber hinaus in Wettvermittlungsstellen ein Alkohol- und Rauchverbot besteht und  
die Spielhallen betreffenden, sich aus § 9 des Sächsischen Gaststättengesetzes er-
gebenden Sperrzeiten auch für Wettvermittlungsstellen gelten. 

Weil der Glücksspielstaatsvertrag 2021 erstmalig selbst Ordnungswidrigkeiten regelt, 
werden zur Vermeidung von Tatbestandsdoppelungen die in § 20 des Sächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag geregelten Ordnungswidrigkeitentatbe-
stände auf das danach noch erforderliche Maß reduziert. 

Die Änderungen im Sächsischen Spielbankengesetz sehen im Wesentlichen vor, dass 

• von der in § 22c Glücksspielstaatsvertrag 2021 eingeräumten Option Gebrauch ge-
macht wird, das bisher verbotene Veranstalten von Online-Casinospiel zu erlauben. Auch 
ist in diesem Zusammenhang eine Verordnungsermächtigung zu technischen Detail-
regelungen sowohl zur Funktionsfähigkeit als auch zur Sicherheit der dabei zu verwen-
denden Programme vorgesehen. 

• dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung dadurch stärker Rechnung getragen  
wird, dass der Zweck der Videoüberwachung, die zu überwachenden Räumlichkeiten, die 
Speicherdauer etc. nunmehr ausdrücklich gesetzlich verankert werden. 

• dem praktischen Bedürfnis nach einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage für den Erlass 
nachträglicher Nebenbestimmungen Rechnung getragen wird. 

• im Interesse des Spielerschutzes und der Suchtprävention die Glücksspielaufsicht 
durch die Einräumung der Testspielmöglichkeit zu Kontrollzwecken weiter effektiviert 
wird. 

• auf Vorschlag des SMF neben der Änderung abgabenrechtlicher Pflichten und Vor-
schriften künftig auch eine Gewinnabgabe vorgesehen wird. 
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Die Änderung des Neunten Sächsischen Kostenverzeichnisses ist notwendig, um es an 
die sich aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 sowie dem Sächsischen Ausführungs-
gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Spielbankengesetz erge-
benden Änderungen anzupassen. 
 
 

C. Alternativen 
 
Keine. 
 
 

D. Folgewirkungen und Kosten 
 
I. Ergebnis des Demografietests  

 
Zwischen dem Vorhaben und der Bevölkerungsentwicklung besteht kein Wirkungszu-
sammenhang. 
 

II. Haushaltsauswirkungen ohne Erfüllungsaufwand (vgl. Kostenblatt) 
 
Der Landeshaushalt wird nur äußerst geringfügig belastet, die Haushalte der Träger 
der mittelbaren Staatsverwaltung gar nicht, vgl. das Kostenblatt. Auswirkungen auf 
die mittelfristige Finanzplanung sind nicht zu erwarten. Bürger werden weder unmit-
telbar noch mittelbar belastet. 
 

III. Darstellung des Erfüllungsaufwandes, sofern ein Prüfungsrecht des Sächsi-
schen Normenkontrollrates besteht  

 
1.  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
 

Die Regelungen haben keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand von Bür-
gerinnen und Bürgern. 
 

2.  Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 
 

Für die Wirtschaft wird nur ein geringfügiger Erfüllungsaufwand hervorgerufen, da 
eine zu erwartende Mehrbelastung der Wirtschaft im Wesentlichen bereits aus  
den Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages 2021 selbst und nicht erst aus 
den daraus folgenden Änderungen des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Glücksspielstaatsvertrag und des Sächsischen Spielbankengesetzes resultiert. 
 
Die erstmalige glücksspielrechtliche Erlaubnisfähigkeit des Online-Casinospiels 
wird ein kostenpflichtiges Erlaubnisverfahren nach sich ziehen. Da neben dem 
Freistaat Sachsen selbst allein ein staatlicher Anbieter antragsberechtigt sein 
wird und überdies eine Erlaubnis grundsätzlich auf zehn Jahre zu befristen ist, 
wird der Personalaufwand der Wirtschaft auf 3.505 Euro geschätzt (80 Stunden x 
43,81 Euro durchschnittlicher Stundenlohn). Hinzu kommt der sich aus  
Personal- und Sachkosten zusammensetzende Aufwand zur Ermittlung und 
Überweisung der zusätzlichen, die Spielbankabgabe ergänzenden Gewinn-
abgabe in Höhe von ca. 111 Euro/jährlich. 
 
Der durch die landesrechtlichen Vorgaben in Artikel 2 § 22 Abs. 4 und 5 des 
Entwurfes bei der Sächsischen Spielbank entstehende Erfüllungsaufwand ist Teil 
einer Software und kann einzeln nicht quantifiziert werden. 
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Der durch die landesrechtlichen Vorgaben in Artikel 2 § 26 des Entwurfes bei der 
Sächsischen Spielbank entstehende Personalaufwand wird auf einmalig  
5.412 Euro geschätzt (120 Stunden x 45,10 Euro Stundenlohn). 
 
Nach dem Gesetzentwurf sind zudem das Aufstellen, die Bereitstellung sowie die 
Duldung von technischen Geräten zur Bargeldabhebung, insbesondere Girocard-
oder Kreditkartenautomaten, in Spielhallen und Wettvermittlungsstellen unzuläs-
sig. Insofern entsteht bei Spielhallen und Wettvermittlungsstellen, die bereits über 
solche Geräte verfügen, ein nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand für deren 
Entfernung. 
 

3.  Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
 
3.1  Erfüllungsaufwand des Freistaates Sachsen 

Für die Verwaltung entsteht ein Erfüllungsaufwand in Höhe von 500 Euro jährlich 
durch die Durchführung von Testspielen bei gewerblichen Spielvermittlern, Spiel-
banken und Online-Casinospielen zu Kontrollzwecken. 
 
Es wird lediglich ein auf Erteilung einer Online-Casinospiel-Erlaubnis gerichtetes  
Erlaubnisverfahren durchzuführen sein; die Erlaubnis ist grundsätzlich auf zehn  
Jahre zu befristen. Die entsprechende Bearbeitungsdauer wird auf 40 Stunden 
für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Laufbahngruppe/Einstiegs- 
eben 2.2 geschätzt. Hieraus ergibt sich ein jährlicher Personalaufwand in Höhe 
von 338 Euro, dem die durch die Verbescheidung anfallenden Gebühren gegen-
überstehen. Der Erfüllungsaufwand für die Prüfung und Zustimmung zur Online- 
Casinospielordnung beziffert sich auf einmalig 595 Euro Personalaufwand  
(10 Stunden x 59,49 Euro Personalkostensatz Laufbahngruppe/Einstiegs- 
ebene 2.1). 
 
Schließlich ist die Glücksspielaufsicht künftig auch für die die Wettvermittlungs-
stellen betreffende Einhaltung der Sperrzeiten, des Alkohol- und Rauchverbotes  
und des Verbotes, in den Räumlichkeiten technische Geräte zur Bargeldabhe-
bung aufzustellen, zuständig. 
 
Dadurch, dass in Annahmestellen bis zum 30. Juni 2024 im Nebengeschäft  
Ergebniswetten vermittelt werden dürfen, kann der Antragsberechtigte Ergebnis-
wetten im Nebenbetrieb vermitteln und somit einen entsprechenden Erlaubnisan-
trag stellen. Es wird davon ausgegangen, dass die Antragsbearbeitung 
ca. 3,5 Stunden für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Laufbahngruppe/ 
Einstiegseben 2.1 in Anspruch nimmt. Bei der Glücksspielaufsicht entsteht mithin 
ein jährlicher Personalaufwand in Höhe von 42 Euro, dem die durch die  
Verbescheidung der Erlaubnisanträge anfallenden Gebühren gegenüber stehen. 
 
Spielhallen unterliegen nunmehr auch der Anschlusspflicht an die zentrale Sperr-
datei sowie dem Verbot, technische Geräte zur Bargeldabhebung aufzustellen. 
Es wird von 21 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren pro Jahr ausgegangen, so dass 
sich der Personalaufwand auf 49.972 Euro (5 Tage x 8 h x 59,49 Euro Personal-
kosten x 21 Verfahren) prognostizieren lässt. 
 
Der Erfüllungsaufwand zur Einführung der zusätzlichen, die Spielbankabgabe  
ergänzenden Gewinnabgabe zum Zwecke der Gewinnabschöpfung wird die  
Finanzverwaltung einmalig mit Kosten in Höhe von 4.673 Euro belasten. Die  
Bereitstellung von Steueranmeldungsvordrucken und die Bearbeitung von Steu-
eranmeldungen wird jährlich einen Aufwand von 373 Euro erzeugen. 
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3.2  Erfüllungsaufwand der Kommunen 
 

Die Regelungen haben keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der  
Kommunen. 
 

IV. Weitere Wirkungen, insbesondere sonstige Kosten für die Wirtschaft oder sozi-
ale Sicherungssysteme sowie Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisni-
veau 
 
Das Verbot alkoholischer Getränke, das Rauchverbot sowie die Einführung einer  
Sperrzeit führen ggf. zu geringen Einnahmeverlusten bei Wettvermittlungsstellen. Zu-
dem werden neue Gebühren- und Bußgeldtatbestände begründet. 

 
 

E. Gleichstellungspolitische Relevanz 
 
Das Vorhaben weist keine gleichstellungspolitische Relevanz auf. 
 
 

F.  Zuständigkeit 
 
 Sächsisches Staatsministerium des Innern 
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 Kostenblatt 
 

Übersicht über die Auswirkungen  
 

- auf den Staatshaushalt (I.), 
- die Mittelfristige Finanzplanung (I.), 
- die kommunalen Haushalte (II.) und 
- Bürger und Unternehmen (IV.). 

 
 
I. Auswirkungen auf den Landeshaushalt/mittelfristige Finanzplanung 
 
Kosten der vorgeschlagenen Maßnahme und damit verbundene Einnahmen (in T€): 
 

Haushalts-/ 
Planungsjahr 

Ausgaben Einnahmen 

 insgesamt davon bereits im 
Haushalt/in der 
Mipla enthalten 

insgesamt davon bereits im 
Haushalt/in der 
Mipla enthalten 

2021 0,5 0 0 0 

2022 0,5 0 0 0 

2023 0,5 0 0 0 

2024 0,5 0 0 0 

 
 
II. Auswirkungen auf die Haushalte der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städ-

te (in T€): 
 

 Gemeinden Landkreise Kreisfreie Städte 
 

 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 
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III. Stellen 
 
Für die vorgeschlagenen Maßnahmen sind folgende Stellen erforderlich: 
 

2021 2022 2023 2024 

0 0 0 0 

 
davon bereits im Haushalt oder in der Mipla enthalten: 
 

2021 2022 2023 2024 

0 0 0 0 

 
 
IV. Bemerkungen 
 
z. B. über Folgekosten, finanzielle Auswirkungen bei Dritten usw. 
 

Der Steuerverwaltung entstehen durch die Einführung der Gewinnabgabe und die Neuorga-
nisation einmalige Kosten i. H. v. ca. 6 T€. Durch den Wegfall der Präsenz der Steuerauf-
sicht verringern sich die Personalkosten der Steuerverwaltung von ca. 1.900 T€ auf 
ca. 13,2 T€ je Jahr. Bei der Sächsischen Spielbanken-GmbH & Co. KG wird mit einem zu-
sätzlichen jährlichen Aufwand von 0,1 T€ zur Bearbeitung der zusätzlichen Gewinnabgabe 
gerechnet. 

 
 
 



   

 

Gesetz 
zur Anpassung landesrechtlicher Vorschriften an den Glücksspiel-

staatsvertrag 2021  

Vom … 

Der Sächsische Landtag hat am … das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücks-
spielstaatsvertrag 

Das Sächsische Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 542; 2012 S. 267), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2020 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „und über die Veranstaltung, die Durchführung 
und die Vermittlung von Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen“ durch die Angabe 
„2021“ ersetzt. 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 Lotterien und Ausspielungen“. 

b) In der Angabe zur Überschrift des Abschnitts 3 wird das Wort „Übergreifendes“ 
durch das Wort „Spielformübergreifendes“ ersetzt. 

c) Die Angabe zur Überschrift des Abschnitts 7 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 7 

Zuständigkeiten, Ordnungswidrigkeiten und Grundrechtseinschränkungen“. 

d) Die Angabe zu § 19b wird wie folgt gefasst: 

„§ 19b Rechtsverordnungsermächtigungen“. 

e) Nach der Angabe zu § 20 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 20a Einschränkung von Grundrechten“. 

3. § 1 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung von 
Lotterien und Ausspielungen sowie die Vermittlung von Sportwetten in Wettvermitt-
lungsstellen im Freistaat Sachsen. 

(2) Für die Errichtung und den Betrieb von Spielhallen, soweit sie Geld- oder Wa-
renspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten, gelten die §§ 18a, 19, 19b und 20 
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 bis 7 sowie Absatz 2 bis 5. 

(3) Für Gaststätten, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglich-
keit bereithalten, gelten § 9 Absatz 1, 2 und 2a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
vom 29. Oktober 2020 (SächsGVBl. 2021 S. 367), in der jeweils geltenden Fassung, 
sowie § 20 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 bis 5.“ 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Sofortlotterien sind Lotterien oder Ausspielungen mit einem Gewinnplan, 
bei denen Lose in Serien ausgegeben werden und durch Ziehung vor Verkauf für 
jedes Los feststeht, ob es gewonnen hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

(3) „ Zusatzlotterien sind Lotterien, die zu Lotterien oder Ausspielungen mit ge-
meinsamer Gewinnausschüttung veranstaltet werden.“ 

5. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 3 

Lotterien und Ausspielungen“. 

b) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:  

„Die Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen, für die § 10 Absatz 3 und der 
Dritte Abschnitt des Glücksspielstaatsvertrages 2021 keine Anwendung finden, be-
darf der Erlaubnis, die nur dem Freistaat Sachsen erteilt werden kann. Dies gilt 
nicht, wenn die Erlaubniserteilung an eine durch die Vertragsländer des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 gemeinsam errichtete und geführte öffentliche Anstalt 
oder auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens nach § 10 Absatz 2 Satz 2 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erfolgt. “ 

6. § 4 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ die Angabe 
„2021“ eingefügt. 
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bb) In Nummer 2 werden die Wörter „§§ 5 bis 7 des Glücksspielstaatsvertrages“ 
durch die Wörter „§§ 5 bis 6h und 6j bis 8a sowie 8c des Glücksspielstaats-
vertrages 2021“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Spiel- oder Wettvertrag“ durch das Wort 
„Spielvertrag“ ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „und der Ergebnisse der Sportwetten“ gestri-
chen. 

7. § 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

(1) „ Die Erlaubnis soll widerrufen werden, wenn 

1. sie durch arglistige Täuschung erlangt worden ist, 

2. die Bestimmungen der Erlaubnis nicht beachtet worden sind, 

3. die Erfordernisse des Jugend- und Spielerschutzes nicht eingehalten worden sind, 

4. die Werbung nicht den Anforderungen von § 5 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 entsprochen hat, 

5. die Verpflichtungen aus § 6 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht erfüllt wor-
den sind, 

6. die Verpflichtungen aus den §§ 6a bis 6h und 6j des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 nicht erfüllt worden sind, 

7. die Aufklärungspflicht nach § 7 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht erfüllt 
worden ist, 

8. die Verpflichtungen nach § 8 Absatz 2 bis 4 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
nicht erfüllt worden sind, 

9. den sich aus § 8a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ergebenden Verpflichtun-
gen nicht nachgekommen wird, 

10. der Veranstalter im Anschluss an die Einführung neuer Glücksspielangebote oder 
Vertriebswege oder bei erheblicher Erweiterung der bestehenden Vertriebswege 
nicht gemäß § 9 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 dem Staatsministerium des Innern über die sozialen 
Auswirkungen des neuen Angebotes berichtet hat, 

11. die Anzeige- oder Vorlagepflicht nach § 8 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 
verletzt worden ist oder 

12. sonstige Gründe eingetreten sind, die das Versagen der Erlaubnis rechtfertigen 
würden. 

Der Widerruf der Erlaubnis nach Satz 1 Nummer 2 bis 11 setzt die vorherige Beanstan-
dung durch die zuständige Behörde und einen danach erfolgten wiederholten Verstoß 
voraus.“ 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

(1) „ Für die Erteilung der Erlaubnis zur Vermittlung von Glücksspielen in An-
nahmestellen und von Sportwetten in Wettvermittlungsstellen gilt § 4 Absatz 1 bis 
3 dieses Gesetzes mit Ausnahme der Verweisung auf die §§ 6a bis 6h und 6j des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 entsprechend. Die Erlaubnis zur Vermittlung von 
Glücksspielen in Annahmestellen kann nur von demjenigen beantragt werden, 
dem die Erlaubnis nach § 3 Absatz 1 erteilt worden ist, oder von dem Durchführer 
im Sinne des § 3 Absatz 2. Dieser erfüllt für die Annahmestellen auf deren Veran-
lassung die Aufgaben nach § 8 Absatz 3 und § 8a des Glücksspielstaatsvertrages 
2021, die der Nutzung der Sperrdatei bedürfen. Die Erlaubnis zur Vermittlung von 
Sportwetten in Wettvermittlungsstellen kann nur von dem Erlaubnisinhaber für die 
Veranstaltung von Sportwetten beantragt werden.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird das Wort „Konzessionsnehmer“ durch das Wort „Erlaubnisinha-
ber“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

d) Absatz 5 wird Absatz 4. 

e) Folgende Absätze 5 bis 8 werden angefügt: 

(5) „( In Wettvermittlungsstellen 

1. sind alkoholische Getränke verboten, 

2. ist das Rauchen untersagt, 

3. dürfen 

a) der Erlaubnisinhaber oder durch ihn Beauftragte der Spielerin  
oder dem Spieler keinen Kredit für das Spiel gewähren und 

b) keine Geräte zur Bargeldabhebung, insbesondere Girocard- oder Kredit-
kartenautomaten, aufgestellt, bereitgehalten oder geduldet werden. 

(6) Die Sperrzeit für Wettvermittlungsstellen beginnt um 23 Uhr und endet um 
6 Uhr. Gemeindliche Regelungen, die abweichende Sperrzeiten für Spielhallen 
vorsehen, gelten für Wettvermittlungsstellen entsprechend. 

(7) In den Annahmestellen darf bis zum 30. Juni 2024 im Nebengeschäft die 
Vermittlung von Sportwetten ausschließlich in Form von Ergebniswetten erfolgen, 
sofern der Freistaat Sachsen oder ein Durchführer im Sinne des § 3 Absatz 2 an 
dem Erlaubnisinhaber maßgeblich beteiligt ist. Wetten während des laufenden 
Sportereignisses sind unzulässig. Die Vermittlung von Sportwetten in einer Annah-
mestelle bedarf einer gesonderten Erlaubnis. Die §§ 8 bis 8c sowie 21a Absatz 3 
und 4 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 sowie Absatz 5 Nummer 1 bis 3 gelten 
entsprechend. Die Annahmestellen sind keine Wettvermittlungsstellen im Sinne 
des Absatzes 3. Die Absätze 4 und 6 finden keine Anwendung. Die äußere Ge-
staltung, die Einrichtung und der Betrieb von Annahmestellen dürfen durch die 
Sportwettvermittlung nach ihrem Wesen und Gesamtbild nicht verändert werden. 
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Insbesondere dürfen keine Monitore angebracht werden, mit denen Wettveranstal-
tungen verfolgt werden können oder Sitz- und Stehgelegenheiten geschaffen wer-
den, die zum längeren Verweilen in der Annahmestelle einladen. 

(8) § 6 gilt mit Ausnahme von § 6 Absatz 1 Nummer 6 entsprechend. Darüber 
hinaus soll die Erlaubnis für Wettvermittlungsstellen widerrufen werden, wenn die 
Verpflichtungen aus den §§ 8, 8a und 8c, 21 Absatz 2 und § 21a Absatz 2 bis 4 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht erfüllt worden sind. Für Annahmestel-
len nach Absatz 7 gilt Satz 2 mit Ausnahme der Verweisung auf § 21 Absatz 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 entsprechend.“ 

9. In § 8 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter „so“ und „wie möglich“ ge-
strichen. 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Spielteilnehmer“ durch die Wörter 
„Spielerinnen und Spieler“ ersetzt. 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. bei den Zahlenlotterien und Sofortlotterien mindestens 40 Prozent und“. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Sportwetten und“ gestrichen. 

11. In § 10 Absatz 1 wird die Angabe „Sportwetten,“ gestrichen. 

12. In der Überschrift des Abschnitts 3 wird das Wort „Übergreifendes“ durch das Wort 
„Spielformübergreifendes“ ersetzt. 

13. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Spielersperre 

Die Eintragung der Spielersperre nach § 8a Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 in die Sperrdatei muss unverzüglich erfolgen.“ 

14. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 3 Abs. 6 und § 19 des Glücksspielstaatsvertra-
ges ist nur für im Freistaat Sachsen erlaubte Sportwetten,“ durch die Wörter „§ 3 
Absatz 8 und § 19 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ist nur für im Freistaat 
Sachsen erlaubte“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „und Abs. 4“ gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 8 Abs. 6, § 21 Abs. 5 und § 22 Abs. 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 3 und 4 sowie die 
§§ 8a und 8c des Glücksspielstaatsvertrages 2021“ ersetzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „übergreifendende Sperrsystem nach § 8 Abs. 1 
des Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Wörter „spielformübergreifende 
Sperrsystem nach § 8 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021“ ersetzt. 

15. In § 14 wird das Wort „Glücksspielen“ durch die Wörter „Lotterien und Ausspielungen“ 
ersetzt. 

16. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 

Widerrufsgründe 

Die Erlaubnis für die gewerbliche Spielvermittlung soll widerrufen werden, wenn 

1. sie durch arglistige Täuschung erlangt worden ist, 

2. die Bestimmungen der Erlaubnis nicht beachtet worden sind, 

3. die Erfordernisse des Jugend- und Spielerschutzes nicht eingehalten worden sind, 

4. die Werbung nicht den Anforderungen von § 5 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 entsprochen hat, 

5. die Verpflichtungen aus § 6 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht erfüllt wor-
den sind, 

6. die Verpflichtungen aus den §§ 6a bis 6h und 6j des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 nicht erfüllt worden sind, 

7. die Aufklärungspflicht nach § 7 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 verletzt wor-
den ist, 

8. die für die Abwicklung der Spielverträge erforderlichen Daten dem Veranstalter 
und dem Treuhänder nicht vorgelegt worden sind, 

9. die eingenommenen Spieleinsätze nicht unverzüglich an den Veranstalter weiter-
geleitet worden sind, 

10. die Sicherheit des Spielgeschäfts sonst nachhaltig gefährdet wird, 

11. der Erlaubnisinhaber gegenüber den Spielinteressentinnen und Spielinteressen-
ten nicht klar und verständlich auf den für die Spielteilnahme an den Veranstalter 
weiterzuleitenden Betrag hingewiesen hat, 

12. die Verpflichtungen nach § 8 Absatz 2 bis 4 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
nicht erfüllt worden sind, 

13. den sich aus § 8a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ergebenden Verpflichtun-
gen nicht nachgekommen worden ist, 

14. sonstige Gründe eingetreten sind, die das Versagen der Erlaubnis rechtfertigen 
würden. 

Der Widerruf der Erlaubnis nach Satz 1 Nummer 2 bis 13 setzt die vorherige Beanstan-
dung durch die zuständige Behörde und einen danach erfolgten wiederholten Verstoß 
voraus.“ 
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17. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „§ 4 Abs. 1 Satz 1 und § 12 Abs. 1 
des Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 1 Satz 1 und § 12 
Absatz 1 des Glücksspielstaatvertrages 2021“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „EUR“ durch das Wort „Euro“ ersetzt. 

18. § 18 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Erlaubnis nach § 17 Absatz 1 kann abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3, § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, § 15 Absatz 3 Satz 2, § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und § 17 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erteilt werden. Abwei-
chend von § 9 Absatz 4 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 kann die Erlaubnis 
unbefristet erteilt werden.“ 

19. § 18a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Der“ durch die Wörter „Die Errichtung und der“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 24 Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsver-
trages“ durch die Wörter „§ 24 Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021“ und die Wörter „§ 4 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 sowie nach den 
§§ 5 bis 7 des Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 3 
Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 sowie nach den §§ 5, 6, 7 bis 8a und 8c des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§ 24 Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaats-
vertrages“ durch die Wörter „§ 24 Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021“ 
ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ die Angabe „2021“ 
eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 9 Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages“ 
durch die Wörter „§ 9 Absatz 2 und 2a des Glücksspielstaatsvertrages 2021“ 
ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort „nach“ die Wörter „§ 28a des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 und“ eingefügt. 

d) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „oder eine Verkaufsstelle für Sportwetten“ 
gestrichen. 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Unbeschadet der Verpflichtungen aus der Spielverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Januar 2006 (BGBl. I S. 280), die zuletzt durch Ar-
tikel 4 Absatz 61 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, gilt § 7 Absatz 5 Nummer 3 entspre-
chend.“ 
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20. Die Überschrift des Abschnitts 7 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 7 

Zuständigkeiten, Ordnungswidrigkeiten und Grundrechtseinschränkungen“. 

21. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 1“ er-
setzt und nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ wird die Angabe „2021“ ein-
gefügt. 

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ die Angabe „2021“ 
eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 9 Absatz 1 Satz 4 und § 12 Absatz 3 Satz 2 
des Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 1a Satz 1 und 
§ 12 Absatz 3 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrag“ die Angabe „2021“ 
eingefügt. 

22. In § 19b Satz 1 wird das Wort „übergreifenden“ durch das Wort „spielformübergreifen-
den“ ersetzt. 

23. § 20 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Unbeschadet § 28a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 handelt ordnungs-
widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. im Rahmen der Antragstellung zur Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis 
wesentliche Tatsachen wahrheitswidrig vorträgt oder verschweigt, 

2. einer Bestimmung der Erlaubnis zuwiderhandelt, 

3. § 7 Absatz 5 zuwiderhandelt, 

4. § 7 Absatz 6 zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 18a Absatz 1 Satz 1 eine Spielhalle ohne Erlaubnis betreibt oder er-
richtet, 

6. § 18a Absatz 5 zuwiderhandelt, 

7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 die 
erforderlichen Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erteilt oder 
verlangte Unterlagen, Daten und Nachweise nicht vorlegt oder diese wahrheits-
widrig erteilt oder abgibt, 

8. der Berichtspflicht aus § 9 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 im Anschluss an die Einführung neuer 
Glücksspielangebote oder Vertriebswege oder erheblicher Erweiterung der beste-
henden Vertriebswege nicht nachkommt, 
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9. entgegen § 19 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 die für die Tätigkeit 
des gewerblichen Spielvermittlers geltenden Anforderungen nicht erfüllt,  

10. entgegen § 13 Absatz 1 die gewerbliche Spielvermittlung für nicht im Freistaat 
Sachsen erlaubte Lotterien und Ausspielungen betreibt, 

11. entgegen § 13 Absatz 3 als gewerblicher Spielvermittler nicht das spielformüber-
greifende Sperrsystem abfragt oder nicht sicherstellt, dass § 8 Absatz 3 und 4 so-
wie die §§ 8a und 8c des Glücksspielstaatsvertrages 2021 eingehalten werden, 

12. den Reinertrag der Veranstaltung bei Kleinen Lotterien und Ausspielungen ganz 
oder teilweise einem anderen als dem erlaubten oder dem nach § 16 Absatz 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 von der zuständigen Behörde genehmigten oder 
festgelegten Zweck zuführt oder 

13. die Anzeigepflicht nach § 17 Absatz 2 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt. 

(2) Mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro können geahndet werden 

1. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 3 bei einem Verstoß gegen § 7 Ab-
satz 5 Nummer 1 und 2 sowie 

2. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 4. 

Im Übrigen können die Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro 
geahndet werden.“ 

24. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 

„§ 20a 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes können das Grundrecht auf Wah-
rung des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 27 der Verfassung des Freistaates Sachsen) 
sowie das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 33 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen) eingeschränkt werden.“ 

25. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ die Angabe „2021“ ein-
gefügt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 sowie die §§ 5, 6 und 7 bis 9 Absatz 1 bis 3a und 5 bis 7 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 finden Anwendung.“ 

26. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird Absatz 1 und die Angabe „§ 7 Absatz 5“ wird durch die Angabe „§ 7 
Absatz 4“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird Absatz 2 und nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ wird die 
Angabe „2021“ eingefügt. 
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Artikel 2 

Änderung des Sächsischen Spielbankengesetzes 

Das Sächsische Spielbankengesetz vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 318), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 639) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Spielbanken“ die Wörter „und Online- 
Casinospiele“ eingefügt. 

2. Dem § 1 wird folgende Überschrift vorangestellt: 

„Abschnitt 1 

Allgemeines“. 

3. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für Spielbanken und Online-Casinospiele.“ 

4. Nach § 1 wird die folgende Überschrift eingefügt: 

„Abschnitt 2 

Spielbanken“. 

5. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Betrieb einer Spielbank bedarf der Erlaubnis. Erlaubnisinhaber dürfen 
nur der Freistaat Sachsen oder ein Unternehmen des privaten oder öffentlichen 
Rechts sein, an dem ausschließlich der Freistaat Sachsen beteiligt ist (Spiel-
bankunternehmen). Die Erlaubnis ist nicht übertragbar. Im Freistaat Sachsen be-
stehen drei Spielbanken. Wenn es der Erreichung der Ziele nach § 1 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 vom 29. Oktober 2020 (SächsGVBl. 2021 S. [einsetzen: 
Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, nicht zuwiderläuft, können bis zu 
zwei weitere Spielbanken erlaubt werden.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „des § 6 des Glücksspielstaatsvertrages vom 
15. Dezember 2011 (SächsGVBl. 2012 S. 275), der zuletzt durch den Vertrag 
vom 18. April 2019 (SächsGVBl. S. 640) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung,“ durch die Wörter „nach § 6 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021“ ersetzt. 
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bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

2. „ die §§ 8, 8a und 8c des Glücksspielstaatsvertrages 2021 beachtet wer-
den,“. 

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und das Wort „Betreiber“ wird durch 
das Wort „Antragsteller“ ersetzt. 

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

6. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Mindestdauer der Befristung beträgt bei erstmaliger und bei wiederholter Er-
teilung der Erlaubnis zehn Jahre.“ 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Erlaubnis kann auch nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den.“ 

7. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 

Widerruf der Erlaubnis 

Die Erlaubnis soll widerrufen werden, wenn 

1. sie durch arglistige Täuschung erlangt worden ist, 

2. der Spielbetrieb ohne Spielbankordnung mit der nach § 11 Absatz 2 erforderlichen 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde aufgenommen wurde, 

3. die Bestimmungen der Erlaubnis trotz vorheriger Beanstandung durch die zustän-
dige Behörde wiederholt nicht beachtet worden sind, 

4. die Erfordernisse des Jugend- und Spielerschutzes trotz vorheriger Beanstandung 
durch die zuständige Behörde wiederholt nicht eingehalten worden sind, 

5. die Werbung nicht den Anforderungen nach § 5 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 entsprochen hat, 

6. die Aufklärungspflicht nach § 7 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 verletzt wor-
den ist, 

7. eine andere Verpflichtung aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 nicht erfüllt wor-
den ist oder 

8. ein sonstiger Grund eingetreten ist, der das Versagen der Erlaubnis rechtfertigen 
würde.“ 

8. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „volljährigen“ die Wörter „und nicht gesperrten“ 
eingefügt. 
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b) In Absatz 2 Nummer 1 und 2 wird jeweils das Wort „Betreibers“ durch das Wort 
„Erlaubnisinhabers“ ersetzt. 

9. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 

Spielersperre 

Die Eintragung der Spielersperre nach § 8a Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 in die Sperrdatei muss unverzüglich erfolgen.“ 

10. In § 9 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „übergreifenden“ durch das Wort „spielformüber-
greifenden“ ersetzt. 

11. Nach § 9 wird der folgende § 10 eingefügt: 

„§ 10 

Videoaufzeichnung 

(1) Zur Zugangskontrolle, zur Verhinderung, Aufdeckung und Verfolgung von 
Straftaten, zur Sicherung des Vertrauens der Öffentlichkeit in ein ordnungsgemäßes 
Spiel, zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Steueraufsicht hat 
der Erlaubnisinhaber sämtliche Räumlichkeiten des Spielgeschehens durch Videoauf-
zeichnungsanlagen zu überwachen. Die Videoaufzeichnung darf auch zum Schutz vor 
Sachbeschädigung und zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften erfolgen. 

(2) Die Videoaufzeichnungsanlage ist so zu installieren, dass alle Kassen-, Spiel- 
und Abrechnungsvorgänge überwacht werden können. Auf die Videoaufzeichnung ist 
in der Spielbank deutlich sichtbar hinzuweisen. 

(3) Die Videoaufzeichnung darf zu den in Absatz 1 genannten Zwecken genutzt 
werden 

1. von der Geschäftsführung des Spielbankunternehmens, 

2. von der Leitung der Spielbank und bei deren Abwesenheit von deren Vertretung, 

3. von den Personen, welche die Spielbank mit der Überwachung des ordnungsge-
mäßen Spielbetriebs beauftragt hat, und 

4. von den Bediensteten der Finanzverwaltung, welche für die Steueraufsicht zustän-
dig sind, und von der Glücksspielaufsicht im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. 

Der Glücksspielaufsicht und der Steueraufsicht sind jederzeit Einsicht in die Videoauf-
zeichnungen zu gewähren. Soweit erforderlich, sind ihnen auf Anforderung die Auf-
zeichnungen an den Behördensitz zu übermitteln. 

(4) Die Videoaufzeichnungen sind einen Monat aufzubewahren und nach Ablauf 
dieser Frist zu löschen, soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen. 
Sie sind unter Verschluss zu halten und vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.“ 

12. Der bisherige § 10 wird § 11. 
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13. Der bisherige § 11 wird § 12 und wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

(1) „ Für den Betrieb einer Spielbank ist an den Freistaat Sachsen eine Spiel-
bankabgabe zu entrichten. Diese beträgt bei einem jährlichen Bruttospielertrag aus 
dem Betrieb der Spielbank 

1. bis einschließlich 5 Millionen Euro 35 Prozent des Bruttospielertrags, 

2. für den 5 Millionen Euro übersteigenden Bruttospielertrag bis einschließlich 
10 Millionen Euro 45 Prozent des Bruttospielertrags, 

3. für den 10 Millionen Euro übersteigenden Bruttospielertrag bis einschließlich 
20 Millionen Euro 50 Prozent des Bruttospielertrags, 

4. für den 20 Millionen Euro übersteigenden Bruttospielertrag 55 Prozent des 
Bruttospielertrags 

der jeweiligen Spielbank. Die Spielbankabgabe ist nach Maßgabe des Staatshaus-
haltsplans für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

(2) Die Spielbankabgabe beträgt im Jahr der erstmaligen Eröffnung des 
Spielbetriebs und in den folgenden vier Jahren bei einem jährlichen Bruttospieler-
trag aus dem Betrieb der Spielbank 

1. bis einschließlich 5 Millionen Euro 30 Prozent des Bruttospielertrags, 

2. für den 5 Millionen Euro übersteigenden Bruttospielertrag bis einschließlich 
10 Millionen Euro 40 Prozent des Bruttospielertrags, 

3. für den 10 Millionen Euro übersteigenden Bruttospielertrag bis einschließlich 
20 Millionen Euro 45 Prozent des Bruttospielertrags, 

4. für den 20 Millionen Euro übersteigenden Bruttospielertrag 50 Prozent des 
Bruttospielertrags 

der jeweiligen Spielbank.“ 

b) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort „Spieler“ durch die Wörter „Spielerinnen und 
Spieler“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 werden die Wörter „vom Spieler“ durch die Wörter „von der Spielerin 
oder dem Spieler“ ersetzt. 

d) Absatz 7 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 

e) In Absatz 8 Satz 3 werden die Wörter „§ 171 Abs. 10 der Abgabenordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I 
S. 61), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 13 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. 
I S. 1824)“ durch die Wörter „§ 171 Absatz 10 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I 
S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096)“ ersetzt. 

14. Der bisherige § 12 wird § 14. 

15. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt:  
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„§ 13 

Gewinnabgabe 

(1) Sofern es sich bei dem Erlaubnisinhaber um ein Spielbankunternehmen han-
delt, hat dieser neben der Spielbankabgabe nach § 12 eine Gewinnabgabe an den 
Freistaat Sachsen zu entrichten. Bemessungsgrundlage der Gewinnabgabe ist das 
nach dem Handelsgesetzbuch ermittelte Jahresergebnis des Spielbankunternehmens, 
bereinigt um die Erträge aus der Veranstaltung anderer Glücksspiele als dem Betrieb 
der Spielbanken. Die Gewinnabgabe mindert die Bemessungsgrundlage nicht. 

(2) Die Gewinnabgabe beträgt bei einer Bemessungsgrundlage bis einschließlich 
750 000 Euro 50 Prozent davon. Für den 750 000 Euro übersteigenden Betrag beträgt 
die Gewinnabgabe 85 Prozent der Bemessungsgrundlage. 

(3) Die Gewinnabgabe entsteht mit Ablauf des Geschäftsjahres.“ 

16. Der bisherige § 13 wird § 15 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „unter Mitwirkung des in der Spielbank an-
wesenden Aufsichtsbediensteten des Finanzamtes“ gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Die Spielbankabgabe ist jeweils für jede Spielbank spätestens am zehnten 
Tag des Monats für den vorangegangenen Monat anzumelden und zu entrichten. 
In den Anmeldungen sind die Abgaben unter Zugrundelegung des Bruttospieler-
trags des vorangegangenen Kalenderjahres oder im Jahr der erstmaligen Eröff-
nung des Spielbetriebs nach dem voraussichtlichen Bruttospielertrag des laufen-
den Kalenderjahres selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Für das Kalenderjahr 
oder für den kürzeren Zeitraum, wenn der Erlaubnisinhaber seine Tätigkeit nur in 
einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt hat, ist eine Steueranmeldung einzu-
reichen, in der die zu entrichtende Spielbankabgabe oder der Überschuss, der sich 
zugunsten der Spielbank ergibt, unter Zugrundelegung des sich aus § 12 Absatz 1 
und 2 ergebenden Prozentsatzes, berechnet ist (Steueranmeldung für das Kalen-
derjahr). Die Steueranmeldung für das Kalenderjahr ist binnen eines Monats nach 
Ablauf des Kalenderjahres abzugeben. Ergibt sich nach dieser Steueranmeldung 
ein Überschuss zuungunsten der Spielbank, ist der Betrag innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Steueranmeldung als Abschlusszahlung zu entrichten. Ergibt 
sich nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten der Spielbank, wird dieser 
mit den Vorauszahlungen der darauf folgenden Kalenderjahre verrechnet. Bei der 
Berechnung der Spielbankabgabe ist nach Maßgabe des § 12 Absatz 8 die Spiel-
bankabgabe nach § 12 Absatz 1 und 2 um die Umsatzsteuer zu ermäßigen, die 
aufgrund von Umsätzen zu entrichten ist, welche durch den Betrieb der Spielbank 
bedingt sind. Die Steueranmeldungen sind von einer zur Vertretung des Erlaub-
nisinhabers berechtigten Person eigenhändig zu unterschreiben. 

(3) Die Gewinnabgabe ist vom Spielbankunternehmen selbst zu berechnen 
und spätestens acht Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres oder des kürzeren 
Zeitraums, wenn der Erlaubnisinhaber seine Tätigkeit nur in einem Teil des Kalen-
derjahres ausgeübt hat, nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck anzumelden 
(Steueranmeldung). Die Steueranmeldung ist von einer zur Vertretung berechtig-
ten Person eigenhändig zu unterschreiben. Die Gewinnabgabe ist innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Steueranmeldung zu entrichten.“ 

17. Der bisherige § 14 wird § 16 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Die Spielbankabgabe und die Gewinnabgabe werden durch die Finanzämter ver-
waltet. Die örtlich zuständigen Finanzämter werden vom Staatsministerium der Fi-
nanzen durch Rechtsverordnung bestimmt.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Spielbankabgabe“ die Wörter „und die Ge-
winnabgabe“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „AO“ durch die Wörter „der Abgabenordnung“ er-
setzt. 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt: 

„(3) Alle wesentlichen Betriebsdaten der Glücksspielautomaten und Jackpot-
anlagen sind in einem elektronischen Automatenüberwachungs- und Jackpotver-
waltungssystem laufend zu erfassen und zu verwalten. Alle Daten des elektroni-
schen Automatenüberwachungs- und Jackpotverwaltungssystems sowie die Ab-
rechnungen, Belege und Nachweise über die Geschäftsvorfälle sind entsprechend 
den §§ 140 und 145 bis 147 der Abgabenordnung aufzuzeichnen und aufzube-
wahren. Die Vorschriften der Kassensicherungsverordnung vom 26. September 
2017 (BGBl. I S. 3515), in der jeweils geltenden Fassung, gelten entsprechend. 

(4) Das Finanzamt ist zur Überwachung gemäß Absatz 2 Satz 2 berechtigt, 
die laufenden und die gespeicherten Daten der elektronischen Automatenüberwa-
chungs- und Jackpotverwaltungssysteme einzusehen und auszuwerten. Die Spiel-
bank hat dem Finanzamt zur Steueraufsicht von unternehmensinternen Kontrollen 
unabhängige, unbeschränkte Online-Lesezugriffe auf die elektronischen Automa-
tenüberwachungs- und Jackpotverwaltungssysteme zu ermöglichen.“ 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und die Angabe „§ 17 Abs.“ wird durch die 
Angabe „§ 27 Absatz“ ersetzt. 

18. Der bisherige § 15 wird § 17 und das Wort „bewirkt“ wird durch die Wörter „und der 
Gewinnabgabe bewirken“ ersetzt. 

19. Der bisherige § 16 wird § 18 und in Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs.“ durch die An-
gabe „§ 12 Absatz“ ersetzt. 

20. Der bisherige § 17 wird § 27 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Spielbanken“ die Wörter „und die Online-
Casinospiele“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Aufsicht hat den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 
alle sonstigen öffentlichen Belange zu gewährleisten und sicherzustellen, 
dass die für den Betrieb der Spielbank und des Online-Casinospiels geltenden 
Rechtsvorschriften, insbesondere des Glücksspielstaatsvertrages 2021, die-
ses Gesetzes sowie die in der Spielbankordnung, der Spielbankerlaubnis, der 
Online-Casinospielordnung und der Online-Casinospielerlaubnis enthaltenen 
Bestimmungen eingehalten werden.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Spielbank“ die Wörter „oder des 
Online-Casinospiels“ eingefügt. 

bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. „ alle dem Betrieb der Spielbank oder des Online-Casinospiels die-
nenden Räume zu betreten, Prüfungen und Besichtigungen vor-
zunehmen und die geschäftlichen Unterlagen der Spielbank oder 
zu dem Online-Casinospiel einzusehen,“. 

ccc) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Spielbank“ die Wörter „oder des 
Online-Casinospiels“ eingefügt. 

ddd) In Nummer 4 wird das Wort „Betreibers“ durch das Wort „Erlaubnisin-
habers“ ersetzt. 

eee) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Spielbank“ die Wörter „oder das 
Online-Casinospiel“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen der Aufsichtsbehörde die sich aus § 9 
Absatz 2a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ergebenden Befugnisse zu.“ 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresab-
schluss nebst Lagebericht und der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers“ durch 
die Wörter „von einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüfte 
Jahresabschluss nebst deren oder dessen Prüfungsbericht und einem Lagebe-
richt“ ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 SächsGlüStVAG“ durch die 
Angabe „§ 28 Absatz 1“ ersetzt. 

e) Absatz 5 wird aufgehoben. 

21. Der bisherige § 18 wird § 29 und wie folgt gefasst:  

„§ 29 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes können das Grundrecht auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 30 der Verfassung des 
Freistaates Sachsen) sowie das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 33 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen) eingeschränkt werden.“ 

22. Nach § 18 wird folgender Abschnitt 3 eingefügt:  
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„Abschnitt 3 

Online-Casinospiele 

§ 19 

Erlaubniserteilung 

(1) Die Erlaubnis zur Veranstaltung von Online-Casinospielen im Sinne von § 3 
Absatz 1a Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 darf nur erteilt werden: 

1. dem Freistaat Sachsen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder ei-
ner privatrechtlichen Gesellschaft, an der ausschließlich der Freistaat Sachsen be-
teiligt ist, oder 

2. einem anderen Land, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 
privatrechtlichen Gesellschaft, an der neben dem Freistaat Sachsen ausschließlich 
ein oder mehrere andere Länder oder andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts beteiligt sind, sofern dies auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens 
im Sinne von § 22c Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erfolgt. 

Der Erlaubnisbehörde ist bei einer gemeinschaftlichen Veranstaltung das abgeschlos-
sene Verwaltungsabkommen nach § 22c Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 vorzulegen, aus dem sich die Verantwortlichkeiten für das gemeinsame An-
gebot sowie die Aufteilung der Bruttospielerträge ergeben. 

(2) Über die Erlaubnis entscheidet das Staatsministerium des Innern. 

(3) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn durch das Veranstalten von  
Online-Casinospielen weder der Jugend- und Spielerschutz noch die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung gefährdet oder sonstige öffentliche Belange beeinträchtigt wer-
den, insbesondere wenn 

1. die §§ 8a und 8c des Glücksspielstaatsvertrages 2021 beachtet werden, 

2. der Antragsteller und die von ihm beauftragten verantwortlichen Personen die für 
die Veranstaltung von Online-Casinospielen erforderliche Zuverlässigkeit und 
Sachkunde besitzen und die Gewähr dafür bieten, dass die Veranstaltung von  
Online-Casinospielen ordnungsgemäß und für die Spielerinnen und Spieler sowie 
die zuständige Behörde nachvollziehbar durchgeführt wird. 

§ 19a 

Verordnungsermächtigung 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Re-
gelungen zu den technischen Anforderungen an die Veranstaltung von Online- 
Casinospielen zu treffen. 
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§ 20 

Form, Inhalt und Befristung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen. 

(2) Die Erlaubnis ist zu befristen. Die Mindestdauer der Befristung beträgt bei erst-
maliger und bei wiederholter Erteilung der Erlaubnis zehn Jahre. Sie kann frühestens 
ein Jahr vor ihrem Ablauf wiedererteilt werden. Die Erlaubnis kann auch nachträglich 
mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

(3) Die Erlaubnis muss die Online-Casinospiele, die veranstaltet werden dürfen, 
bezeichnen. 

(4) Die Erlaubnis soll Bestimmungen enthalten über 

1. die Beschränkung der Werbung, 

2. die Entwicklung und Umsetzung eines Sozialkonzepts zur Vorbeugung und zur 
Behebung von Glücksspielsucht, 

3. die Aufklärung über die durchschnittlichen Ausschüttungsquoten bei den verschie-
denen Spielen, die Suchtrisiken der vom Erlaubnisinhaber angebotenen Glücks-
spiele sowie Möglichkeiten der Beratung und Therapie von Spielsüchtigen, 

4. die Pflichten gegenüber der zuständigen Aufsicht, 

5. die sonstigen Pflichten, die bei der Veranstaltung von Online-Casinospielen zu be-
achten sind, 

6. die zivilrechtliche Vereinbarung bei der Veranstaltung von Online-Casinospielen 
mit anderen Ländern. 

§ 21 

Widerruf der Erlaubnis 

Die Erlaubnis soll widerrufen werden, wenn 

1. sie durch arglistige Täuschung erlangt worden ist, 

2. der Betrieb ohne Online-Casinospielordnung mit der nach § 26 Absatz 2 erforder-
lichen Zustimmung der Aufsichtsbehörde aufgenommen wurde, 

3. die Bestimmungen der Erlaubnis trotz vorheriger Beanstandung durch die zustän-
dige Behörde wiederholt nicht beachtet worden sind, 

4. die Erfordernisse des Jugend- und Spielerschutzes, insbesondere nach den §§ 6 
bis 6j des Glücksspielstaatsvertrages 2021, trotz vorheriger Beanstandung durch 
die zuständige Behörde wiederholt nicht eingehalten worden sind, 

5. die Werbung nicht den Anforderungen nach § 5 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 entsprochen hat, 

6. die Aufklärungspflicht nach § 7 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 verletzt wor-
den ist, 
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7. eine andere Verpflichtung aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 nicht erfüllt wor-
den ist oder 

8. ein sonstiger Grund eingetreten ist, der das Versagen der Erlaubnis rechtfertigen 
würde. 

§ 22 

Teilnahme am Spiel 

(1) Minderjährigen und gesperrten Personen ist die Spielteilnahme an Online-
Casinospielen untersagt. 

(2) Die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme am Spiel ist Personen nicht ge-
stattet, 

1. die mit der Geschäftsführung des Erlaubnisinhabers beauftragt sind, 

2. die Mitglieder von Organen oder Gremien des Erlaubnisinhabers sind, 

3. die unmittelbar an der Spielausführung beteiligt sind, 

4. die unmittelbar an der Programmierung des Online-Casinospiels beteiligt sind oder 
waren, 

5. die mit der Aufsicht über das Online-Casinospiel beauftragt sind. 

(3) Die Unzulässigkeit des parallelen Spiels von Glücksspielen im Internet durch 
eine Spielerin oder einen Spieler gilt auch für das Spielen desselben Spiels. Der Er-
laubnisinhaber hat beides durch geeignete technische Maßnahmen sicherzustellen. 
Spielerinnen und Spielern darf nur ein Spiel zur selben Zeit angezeigt werden. 

(4) Ein Spiel darf nur infolge einer entsprechenden Erklärung der Spielerin oder 
des Spielers beginnen, die erst nach Beendigung des vorherigen Spiels abgegeben 
werden darf. Unzulässig sind insbesondere Programmabläufe, die nach dem Ablauf 
des vorherigen Spiels selbstständig ein weiteres Spiel beginnen lassen und Erklärun-
gen einer Spielerin oder eines Spielers, an mehreren Spielen in Folge teilzunehmen. 

(5) Der Erlaubnisinhaber stellt den Spielerinnen und Spielern für jedes Spiel, das 
angeboten werden darf, die Spielregeln und den Gewinnplan zur Verfügung. Die Spiel-
regeln und der Gewinnplan müssen leicht aufrufbar sein und für die Spielerinnen und 
Spieler leicht verständlich beschrieben werden.  

(6) Die Gewinnaussichten müssen zufällig sein und es müssen für jede Spielerin 
und jeden Spieler gleiche Chancen eröffnet werden. 

§ 23 

Ausgestaltung der virtuellen Nachbildungen terrestrischer Bankhalterspiele 

(1) Einsätze und Gewinne dürfen nur in Euro und Cent erfolgen. Die Umrechnung 
von Geldbeträgen in andere Währungen, Punkte oder sonstige Einheiten vor, während 
oder nach dem Spiel oder als Ergebnis des Spiels ist unzulässig. 
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(2) Ein Spiel muss durchschnittlich mindestens fünf Sekunden dauern. Ein Spiel 
beginnt mit der Erklärung im Sinne des § 22 Absatz 4 Satz 1 und endet mit der Anzeige 
des Ergebnisses. 

§ 24 

Ausgestaltung der Live-Übertragung terrestrischer Bankhalterspiele 

(1) Live-Übertragungen sind audiovisuelle oder visuelle Übertragungen 

1. eines terrestrisch durchgeführten Spiels in einer Spielbank mittels einer festen In-
stallation oder 

2. eines Spiels mit Teilnahmemöglichkeit im Internet. 

Vom Erlaubnisinhaber ist die ordnungsgemäße Durchführung und Nachvollziehbarkeit 
für die Spielerinnen und Spieler sowie für die zuständige Behörde sicherzustellen. 

(2) Bei gemeinschaftlichem Veranstalten von Online-Casinospielen im Sinne von 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sind die Spielerinnen und Spieler darüber zu informie-
ren, dass zur Teilnahme an dem zu übertragenden Spiel personenbezogene Daten an 
die übrigen Veranstalter weitergegeben und von diesen verarbeitet werden. Diese Da-
ten sind von den Veranstaltern drei Monate aufzubewahren und nach Ablauf dieser 
Frist zu löschen, soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen. 

(3) Einsätze und Gewinne dürfen nur in Euro und Cent erfolgen. Die Umrechnung 
von Geldbeträgen ist nur in Jetons oder Spielplaques der übertragenden Spielbank 
zulässig. 

§ 25 

Spielersperre 

Die Eintragung der Spielersperre nach § 8a Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 in die Sperrdatei muss unverzüglich erfolgen. 

§ 26 

Online-Casinospielordnung 

(1) Die Spiele, die Spielregeln und der Gewinnplan im Sinne des § 22 Absatz 5 
sind in einer Online-Casinospielordnung zu regeln. 

(2) Die Online-Casinospielordnung bedarf der Zustimmung durch die Aufsichts-
behörde. 

(3) Die Online-Casinospielordnung ist unverzüglich an Änderungen der Rechts-
lage anzupassen und zur erneuten Zustimmung vorzulegen.“ 

23. Nach § 26 wird die folgende Überschrift eingefügt: 
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„Abschnitt 4 

Zuständigkeiten, Ordnungswidrigkeiten und Grundrechtseinschränkungen“. 

24. Nach § 27 wird der folgende § 28 eingefügt: 

„§ 28 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet § 28a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 handelt ordnungs-
widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. im Rahmen der Antragstellung zur Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis 
wesentliche Tatsachen wahrheitswidrig vorträgt oder verschweigt oder 

2. einer Bestimmung der Erlaubnis zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet werden. 

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 begangen worden, können die Ge-
genstände, 

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder 

2. die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht 
worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. 

§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
30. November 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, ist anzuwenden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist die Behörde, die für den Vollzug der verletzten Vorschrift 
zuständig ist.“ 

Artikel 3 

Änderung des Neunten Sächsischen Kostenverzeichnisses 

Die laufende Nummer 47 der Anlage 1 zum Neunten Sächsischen Kostenverzeichnis 
vom 21. September 2011 (SächsGVBl. S. 410), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. August 2020 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut vor Tarifstelle 1 wird wie folgt gefasst: 

Lfd. 
Nr. 

Tarif-
stelle 

Gegenstand Gebühren 
EUR 

  „Rennwett- und Lotteriegesetz  

Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) 
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Sächsisches Ausführungsgesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag (SächsGlüStVAG)  

Sächsisches Spielbankengesetz (SächsSpielbG) 

Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- 
und des Verwaltungszustellungsrechts für den Frei-
staat Sachsen (SächsVwVfZG)“. 

2. In Tarifstelle 14 wird die Angabe „§ 10 Abs. 2 SächsSpielbG“ durch die Wörter „§ 11 
Abs. 2 SächsSpielbG oder zur Online-Casinospielordnung nach § 26 Abs. 2  
SächsSpielbG“ ersetzt. 

3. Die Tarifstelle 15 wird gestrichen. 

4. In den Tarifstellen 6, 7, 9, 10 und 13 wird jeweils nach der Angabe „GlüStV“ die Angabe 
„2021“ eingefügt. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf werden die aus dem am 29. Oktober 2020 von den 
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Länder unterzeichneten Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 resultierenden inhaltlichen und redaktionellen Anpassungen vorgenom-
men. Von den sich aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 ergebenden Änderungen sind 
das Sächsische Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, das Sächsische Spiel-
bankengesetz und auch das Neunte Sächsische Kostenverzeichnis betroffen. Darüber hin-
aus bezweckt dieser Gesetzentwurf eine weitere Stärkung des Spielerschutzes und der 
Suchtprävention.  

Das Sächsische Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag wird künftig einheitlich 
die Erlaubnisfähigkeit von Annahmestellen, Wettvermittlungsstellen und gewerblichen 
Spielvermittlern an die Einhaltung der Vorgaben der §§ 8 bis 8d des Glücksspielstaatsver-
trages 2021 zur Anschlusspflicht an die zentrale Sperrdatei knüpfen. Zusätzlich wird die 
Glücksspielaufsicht in die Lage versetzt, die künftig auch für Gaststätten, soweit sie Geld- 
oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten bereithalten, bestehende Anschlusspflicht 
an die zentrale Sperrdatei durch die Anwendbarkeit des § 9 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 umzusetzen. Nach dem Gesetzentwurf sind zudem das Aufstellen, die Bereitstellung 
sowie die Duldung von technischen Geräten zur Bargeldabhebung – insbesondere Giro-
card- oder Kreditkartenautomaten – in Spielhallen und Wettvermittlungsstellen unzulässig. 
Darüber hinaus werden die Anforderungen für Wettvermittlungsstellen an die für Spielhallen 
bereits geltenden Bestimmungen angepasst, indem auch für Wettvermittlungsstellen ein 
Alkohol- und Rauchverbot eingeführt sowie bezüglich der Sperrzeiten ein Gleichlauf zwi-
schen Spielhallen und Wettvermittlungsstellen hergestellt wird.  

Weil der Glücksspielstaatsvertrag 2021 nunmehr erstmalig selbst Ordnungswidrigkeitentat-
bestände (vgl. § 28a des Glücksspielstaatsvertrages 2021) normiert, werden zur Vermei-
dung von Doppelungen die bisher in § 20 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Glücksspielstaatsvertrag geregelten Ordnungswidrigkeitentatbestände auf das erforderli-
che Maß reduziert. 

Mit einer Änderung des Sächsischen Spielbankengesetzes wird von der in § 22c des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 den jeweiligen Landesgesetzgebern eingeräumten Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, künftig Online-Casinospiele zu veranstalten. Unter Berücksich-
tigung der Besonderheiten des Online-Casinospiels orientiert sich deren nähere inhaltliche 
Ausgestaltung (§§ 19 bis 26) an den für Spielbanken geltenden Regelungen. Auch sieht 
§ 19a eine Verordnungsermächtigung zu technischen Detailregelungen zur Funktionsfähig-
keit und Sicherheit der vom Veranstalter zu verwendenden Programme vor, um im Bedarfs-
fall zeitnah reagieren zu können. Um der Bedeutung des verfassungsrechtlich eingeräum-
ten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung stärker Rechnung zu tragen, wird außer-
dem der Zweck der Videoüberwachung, die zu überwachenden Räumlichkeiten, die Spei-
cherdauer etc. nunmehr ausdrücklich im Sächsischen Spielbankengesetz verankert. Auch 
ermöglicht das Sächsische Spielbankengesetz künftig ausdrücklich den Erlass nachträgli-
cher Nebenbestimmungen. Um die Glücksspielaufsicht zu effektivieren, wird ihr die Mög-
lichkeit eingeräumt, spielform- und anbieterübergreifend Testspiele durchzuführen. 
Schließlich sind auf Vorschlag des SMF die Erhebung einer Gewinnabgabe (§ 13) sowie 
die Änderung der abgabenrechtlichen Pflichten (§ 15) und abgabenrechtlichen Vorschriften 
(§ 16) vorgesehen. 

Die Änderung des Neunten Sächsischen Kostenverzeichnisses ist notwendig, um es an die 
sich aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021, dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum 
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Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Spielbankengesetz ergebenden Änderun-
gen anzupassen. 

 

Erfüllungsaufwand 

1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

 
Die Regelungen haben keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand von Bürgerinnen 
und Bürgern. 
 
2. Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 
 
Für die Wirtschaft wird nur ein geringfügiger Erfüllungsaufwand hervorgerufen, da eine zu 
erwartende Mehrbelastung der Wirtschaft im Wesentlichen bereits aus den Regelungen 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 selbst und nicht erst aus den daraus folgenden Ände-
rungen des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag und des 
Sächsischen Spielbankengesetzes resultiert. 
 
Die erstmalige glücksspielrechtliche Erlaubnisfähigkeit des Online-Casinospiels wird ein 
kostenpflichtiges Erlaubnisverfahren nach sich ziehen. Da neben dem Freistaat Sachsen 
selbst allein ein staatlicher Anbieter antragsberechtigt sein wird und überdies eine Erlaubnis 
grundsätzlich auf zehn Jahre zu befristen ist, wird der  
Personalaufwand der Wirtschaft auf 3.505 Euro geschätzt (80 Stunden x 43,81 Euro durch-
schnittlicher Stundenlohn). Hinzu kommt der sich aus Personal- und Sachkosten zusam-
mensetzende Aufwand zur Ermittlung und Überweisung der zusätzlichen, die Spielbanka-
bgabe ergänzenden Gewinnabgabe in Höhe von ca. 111 Euro/jährlich. 
 
Der durch die landesrechtlichen Vorgaben in Artikel 2 § 22 Absatz 4 und 5 des Entwurfes 
bei der Sächsischen Spielbank entstehende Erfüllungsaufwand ist Teil einer Software und 
kann einzeln nicht quantifiziert werden. 
 
Der durch die landesrechtlichen Vorgaben in Artikel 2 § 26 des Entwurfes bei der Sächsi-
schen Spielbank entstehende Personalaufwand wird auf einmalig 5.412 Euro geschätzt 
(120 Stunden x 45,10 Euro Stundenlohn). 
 
Nach dem Gesetzentwurf sind zudem das Aufstellen, die Bereitstellung sowie die Duldung 
von technischen Geräten zur Bargeldabhebung, insbesondere Girocard- oder Kreditkarten-
automaten, in Spielhallen und Wettvermittlungsstellen unzulässig. Insofern entsteht bei 
Spielhallen und Wettvermittlungsstellen, die bereits über solche Geräte verfügen, ein nicht 
quantifizierbarer Erfüllungsaufwand für deren Entfernung. 
 
3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
 
3.1 Erfüllungsaufwand des Freistaates Sachsen 
 
Für die Verwaltung entsteht ein Erfüllungsaufwand in Höhe von 500 Euro jährlich durch die 
Durchführung von Testspielen bei gewerblichen Spielvermittlern, Spielbanken und Online-
Casinospielen zu Kontrollzwecken. 
 
Es wird lediglich ein auf Erteilung einer Online-Casinospiel-Erlaubnis gerichtetes Erlaubnis-
verfahren durchzuführen sein; die Erlaubnis ist grundsätzlich auf zehn Jahre zu befristen. 
Die entsprechende Bearbeitungsdauer wird auf 40 Stunden für eine Mitarbeiterin oder einen 
Mitarbeiter der Laufbahngruppe/Einstiegseben 2.2 geschätzt. Hieraus ergibt sich ein jährli-
cher Personalaufwand in Höhe von 338 Euro, dem die durch die Verbescheidung anfallen-
den Gebühren gegenüberstehen. Der Erfüllungsaufwand für die Prüfung und Zustimmung 
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zur Online-Casinospielordnung beziffert sich auf einmalig 595 Euro Personalaufwand (10 
Stunden x 59,49 Euro Personalkostensatz Laufbahngruppe/Einstiegsebene 2.1). 
 
Schließlich ist die Glücksspielaufsicht künftig auch für die die Wettvermittlungsstellen be-
treffende Einhaltung der Sperrzeiten, des Alkohol- und Rauchverbotes und des Verbotes, 
in den Räumlichkeiten technische Geräte zur Bargeldabhebung aufzustellen, zuständig. 
 
Dadurch, dass in Annahmestellen bis zum 30. Juni 2024 im Nebengeschäft Ergebniswetten 
vermittelt werden dürfen, kann der Antragsberechtigte Ergebniswetten im Nebenbetrieb 
vermitteln und somit einen entsprechenden Erlaubnisantrag stellen. Es wird davon ausge-
gangen, dass die Antragsbearbeitung ca. 3,5 Stunden für eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter der Laufbahngruppe/Einstiegseben 2.1 in Anspruch nimmt. Bei der Glücksspielauf-
sicht entsteht mithin ein jährlicher Personalaufwand in Höhe von 42 Euro, dem die durch 
die Verbescheidung der Erlaubnisanträge anfallenden Gebühren gegenüber stehen. 
 
Spielhallen unterliegen nunmehr auch der Anschlusspflicht an die zentrale Sperrdatei sowie 
dem Verbot, technische Geräte zur Bargeldabhebung aufzustellen. Es wird von 21 Ord-
nungswidrigkeiten-Verfahren pro Jahr ausgegangen, so dass sich der Personalaufwand auf 
49.972 Euro (5 Tage x 8 h x 59,49 Euro Personalkosten x 21 Verfahren) prognostizieren 
lässt. 
 
Der Erfüllungsaufwand zur Einführung der zusätzlichen, die Spielbankabgabe ergänzenden 
Gewinnabgabe zum Zwecke der Gewinnabschöpfung wird die Finanzverwaltung einmalig 
mit Kosten in Höhe von 4.673 Euro belasten. Die Bereitstellung von Steueranmeldungsvor-
drucken und die Bearbeitung von Steueranmeldungen wird jährlich einen Aufwand von 373 
Euro erzeugen. 
 
3.2 Erfüllungsaufwand der Kommunen 
 
Die Regelungen haben keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Kommunen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Glücksspielstaatsvertrag) 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Klarstellung anlässlich des Glücksspielstaatsvertrages 2021. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Anpassung wegen des Wegfalls des staatlichen Sportwettangebots. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 20 und 24. 

Zu Buchstabe d 



 - 26 -  

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung zur Bezeichnung des § 19 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag. 

Zu Buchstabe e 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 24. 

Zu Nummer 3 

Die bisherige Fassung von Absatz 2 entfällt, da § 10a des Glücksspielstaatsvertrages weg-
gefallen und § 27 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 auf Sportwetten nach § 2 Absatz 6 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht anwendbar ist. Infolgedessen wird die Vermitt-
lung von Sportwetten ergänzend in den Absatz 1 aufgenommen. 

Weil der Glücksspielstaatsvertrag 2021 nunmehr selber Bußgeldtatbestände regelt (vgl. 
§ 28a des Glücksspielstaatsvertrages 2021), wird zur Vermeidung von Tatbestandsdoppe-
lungen die Ordnungswidrigkeitenvorschrift des § 20 verändert. Diese inhaltliche Verände-
rung wurde in Absatz 2 redaktionell nachgezeichnet. 

Eines die Spielbanken betreffenden Anwendungsverweises auf Vorschriften des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag bedarf es in diesem Gesetz 
nicht. Aus Gründen der Rechtsklarheit trifft das Sächsische Spielbankengesetz nunmehr 
selber Aussagen, welche Vorschriften des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücks-
spielstaatsvertrag auf Spielbanken und Online-Casinospiele anwendbar sind. 

§ 2 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erklärt für Gaststätten, die Geld- oder 
Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten, lediglich die §§ 1 bis 3, § 4 Absatz 3 
und 4 Satz 2, §§ 5, 6, 7 bis 8d und 23 sowie die Vorschriften des Zehnten Abschnitts des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 für anwendbar, nicht jedoch den zur Durchsetzung der 
sich aus diesen Normen ergebenden Pflichten erforderlichen § 9 Absatz 1, 2 und 2a des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021. Durch den Verweis in § 1 Absatz 3 erhält die Aufsichts-
behörde diese Befugnisse. Auch ist der Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 20 Absatz 
1 Nummer 7 nebst den in den Absätzen 2 bis 4 flankierenden Regelungen zu Ordnungs-
widrigkeiten auf diese Gaststätten anwendbar. § 20 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 sind nicht 
einschlägig, weil der sachliche Anwendungsbereich auf Gaststätten nicht eröffnet ist. So 
unterliegen sie nicht dem sich aus § 4 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erge-
benden glücksspielrechtlichen Erlaubnisvorbehalt. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an die im Glücksspielstaatsvertrag 2021 
verwendeten Begrifflichkeiten. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Konkretisierung und Anpassung wegen des Wegfalles des staatli-
chen Sportwettangebots und der daraus resultierenden Streichung von „Sportwetten“ in § 3 
Absatz 1. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Anpassung wegen des Wegfalls des staatlichen Sportwettangebotes. 
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Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Konkretisierung der bisherigen Regelung und um eine redaktionelle 
Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. Der Verweis auf § 10a ist zu streichen, 
da diese Norm ersatzlos entfallen wird. 

Im Übrigen handelt es sich auch um eine redaktionelle Anpassung an die neuen Zitierregeln 
gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe b und d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 4 Absatz 1 Nummer 2 wird in redaktioneller Hinsicht an die sich aus dem Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 ergebenden geänderten bzw. neu hinzugefügten Normen angepasst. 
Die Nichtanwendbarkeit des § 6i des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ist dem Umstand 
geschuldet, dass diese Norm nur auf Online-Poker, virtuelle Automatenspiele im Internet, 
Sportwetten im Internet sowie Online-Casinospiele anwendbar ist. Deren Erlaubnisfähigkeit 
bestimmt sich nach §§ 4 bis 4d in Verbindung mit § 22a (Virtuelle Automatenspiele), § 22b 
(Online-Poker) sowie § 21 (Sportwetten) des Glücksspielstaatsvertrages 2021 sowie § 19 
(Online-Casinospiele) des Sächsischen Spielbankengesetzes. Auch ist mit Ausnahme der 
Online-Casinospiele dafür nach § 27e Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 eine 
für alle Länder zuständige zentrale Behörde zuständig. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine Anpassung wegen des Wegfalles des staatlichen Sportwettange-
bots und der daraus resultierenden Streichung von „Sportwetten“ in § 3 Absatz 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Anpassung wegen des Wegfalles des staatlichen Sportwettange-
bots und der daraus resultierenden Streichung von „Sportwetten“ in § 3 Absatz 1. 

Zu Nummer 7 

§ 6 wird redaktionell und inhaltlich an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 angepasst und 
bestimmt im Absatz 1, dass die nachträgliche Nichteinhaltung der Erlaubnisvoraussetzun-
gen einen Widerrufsgrund begründet. Im Übrigen wird ein Gleichklang zu § 16 hergestellt. 

Außerdem handelt es sich um redaktionelle Anpassungen an die neuen Zitierregeln gemäß 
Ziffer I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 

Die § 4 Absatz 1 bis 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 betreffende Ausnahmerege-
lung ist erforderlich, da die §§ 6a bis 6h und 6j des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nur für 
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das Internetglücksspiel und somit nicht auf Annahme- und Wettvermittlungsstellen anwend-
bar sind. 

Darüber hinaus setzt § 7 Absatz 1 die Annahmestellen und Wettvermittlungsstellen betref-
fenden Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages 2021 um. 

Die Ausnahmeregelung in Satz 3 ist erforderlich, da nicht die Annahmestellen selbst die für 
das Sperrsystem notwendige technische Infrastruktur unterhalten und damit ohne die Aus-
nahmeregelung ein Grund zum Widerruf der Annahmestellen-Erlaubnis gemäß § 7 Absatz 
8 Satz 3 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 und 9 vorliegen würde. Die 
technische Infrastruktur soll künftig wie bisher allein der Durchführer unterhalten, da es ei-
nen unverhältnismäßigen Mehraufwand bedeuten würde, jede einzelne Annahmestelle an 
das Sperrsystem anzuschließen. 

Der Begriff des Konzessionsnehmers ist durch den Begriff des Erlaubnisinhabers zu erset-
zen, weil es nach § 4c des Glücksspielstaatsvertrages 2021 keiner Konzession, sondern 
einer Erlaubnis bedarf. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der Begriff des Konzessionsnehmers ist durch den Begriff des Erlaubnisinhabers zu erset-
zen, weil es nach § 4c Glücksspielstaatsvertrages 2021 keiner Konzession, sondern einer 
Erlaubnis bedarf. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Nichtanwendbarkeit des bisherigen Absatzes 3 Satz 2 auf Wettvermittlungsstellen ist 
§ 21a Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 geschuldet, wonach der stationäre 
Vertrieb und die Vermittlung von Sportwetten außerhalb von Wettvermittlungsstellen verbo-
ten sind. 

Zu Buchstabe c 

Es erfolgt eine inhaltliche Ersetzung des bisherigen Absatzes 4 durch Absatz 7. Die Strei-
chung des bisherigen Satzes 2 trägt § 21a Absatz 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
Rechnung, wonach in einer Wettvermittlungsstelle ausschließlich Wetten eines Veranstal-
ters vertrieben oder vermittelt werden dürfen. 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c. 

Zu Buchstabe e 

Absatz 5 Nummer 1: 

Das Verbot alkoholischer Getränke in Wettvermittlungsstellen dient der Vermeidung unkon-
trollierter Glücksspielteilnahme und damit dem Spielerschutz. Auch zeichnet dieses Verbot 
ein für Spielhallen geltendes Alkoholverbot nach, so dass zwischen Wettvermittlungsstellen 
und Spielhallen insoweit eine inhaltliche Angleichung erzielt wird. § 3 Absatz 1 der Spiel-
verordnung sieht vor, dass in Spielhallen, in denen alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht werden, lediglich zwei Geld- oder Warenspielgeräte aufgestellt 
werden dürfen. In anderen Spielhallen dürfen insgesamt zwölf Geld- oder Warenspielgeräte 
aufgestellt werden.  

Absatz 5 Nummer 2: 
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Das Rauchverbot dient dem sich aus § 1 Satz 1 Nummer 1 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 ergebenden Ziel der Verhinderung von Glückspiel- und Wettsucht, indem die Anzie-
hungskraft der Wettvermittlungsstellen durch das Rauchverbot vermindert wird. 

Absatz 5 Nummer 3 Buchstabe a und b: 

Diese Verbote dienen wiederum der Suchtprävention. Weil ein erheblicher Anteil von Spie-
lern über eine Giro- und / oder Kreditkarte verfügt und die Neigung besteht, das Konto für 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch für Geldspieleinsätze zu nutzen, wird das Risiko 
einer Verschuldung deutlich erhöht. Um dem vorzubeugen ist vorgesehen, dass entspre-
chende Möglichkeiten zur Beschaffung von Bargeld in Wettvermittlungsstellen nicht vor-
handen sein dürfen. Die Möglichkeit der Bezahlung des Spieleinsatzes mit Kreditkarten 
bleibt davon unberührt. 

Darüber hinaus wurden die Vorgaben zur geschlechtergerechten Formulierung von Rechts-
normen nach Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 2 zur VwV Normerlass umgesetzt. 

Absatz 6: 

Auch die Sperrzeitregelung zielt darauf ab, durch die zeitlich eingeschränkte Verfügbarkeit 
dieser Glücksspielart den Spielerschutz weiter zu stärken, zumal § 9 Absatz 1 Satz 2 des 
Sächsischen Gaststättengesetzes für Spielhallen bestimmt, dass die Sperrzeit um 23 Uhr 
beginnt und um 6 Uhr endet. Auf Wettvermittlungsstellen ist § 9 Absatz 1 Satz 2 des Säch-
sischen Gaststättengesetzes nicht anwendbar. Ein sachlicher Differenzierungsgrund für un-
terschiedliche Öffnungszeiten zwischen diesen beiden Glücksspielsegmenten lässt sich 
sachlich nicht rechtfertigen. 

Weil § 9 Absatz 2 des Sächsischen Gaststättengesetzes die Gemeinden bei Vorliegen ei-
nes öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse dazu ermächtigt, von 
den die Spielhallen betreffenden Sperrzeiten abweichende Regelungen zu treffen, be-
stimmt Absatz 6 Satz 2, dass bei einer derart abweichenden die Spielhallen betreffenden 
Regelung diese auch für Wettvermittlungsstellen gilt.  

Für die Kontrolle dieser sich nunmehr aus dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum 
Glücksspielstaatsvertrag ergebenden Verbote ist nach § 19 Absatz 2 des Sächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag die für dessen Vollzug zuständige Lan-
desdirektion Sachsen zuständig. 

Absatz 7: 

Eine Vermittlung von Sportwetten im Nebengeschäft durch die Annahmestellen zeichnet 
sich dadurch aus, dass diese nicht zum längeren Verweilen und fortgesetzten Spielen ein-
lädt. 

Diese Regelung setzt die in § 29 Absatz 6 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 den Län-
dern eingeräumte Möglichkeit um, abweichend von dem sich aus § 21a Absatz 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 ergebenden Verbot, Sportwetten außerhalb von Wettver-
mittlungsstellen zu vertreiben oder zu vermitteln, Ergebniswetten bis zum 30. Juni 2024 in 
Annahmestellen zu vermitteln. Durch die Vermittlung dieser Sportwetten im Nebengeschäft 
in Annahmestellen wird dem berechtigten Interesse an einem Fortbestand des bestehen-
den Annahmestellensystems auch im Bereich der Sportwetten Rechnung getragen. Annah-
mestellen haben schon unter Geltung des staatlichen Sportwettmonopols Sportwetten ver-
mittelt. Durch diese ein hinreichendes Glücksspielangebot für Sportwetten sicherstellende 
Regelung soll der auch im ländlichen Raum bestehende Bedarf an Sportwetten abgedeckt 
werden und dies in einer Umgebung, die einerseits eine Sozialkontrolle ermöglicht und an-
dererseits nicht zum Spiel animiert.  
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Satz 3 stellt klar, dass die Vermittlung von Sportwetten in einer Annahmestelle einer geson-
derten Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf. 

Um das geringere glücksspielrechtliche Gefährdungspotential der Sportwettvermittlung im 
Nebengeschäft sicherzustellen und den Verweilcharakter auszuschließen, bestimmen die 
Sätze 7 und 8, dass eine solche Annahmestelle strengeren Einschränkungen als die Wett-
vermittlungsstellen unterliegt. Die äußere Gestaltung der Räume für Wettvermittlung im Ne-
bengeschäft muss zudem nach Art und Umfang der untergeordneten Bedeutung des Sport-
wettangebots entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Annahmestellen ihren 
Charakter als Annahmestelle für Lotterien behalten und insbesondere nicht zu einem län-
geren Verweilen einladen und zum Wetten anreizen. Sie müssen sich nach den Gesamt-
umständen erkennbar von Wettvermittlungsstellen unterscheiden. 

Wegen des geringeren glücksspielrechtlichen Gefährdungspotentials ist es hingegen nicht 
erforderlich, dass die im Nebengeschäft betriebenen Wettvermittlungsstellen den sich aus 
Absatz 1 Satz 2 bezüglich des § 21 Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 sowie 
Absatz 3, 4 und 5 Nummer 3 Buchstabe b ergebenden Einschränkungen unterliegen. Dies 
gilt in gleicher Weise auch für die sich aus Absatz 6 ergebenden Sperrzeiten. 

Absatz 8: 

Nachdem bereits die §§ 6 und 16 ausdrücklich den Erlaubniswiderruf regeln, setzt Absatz 8 
dieses Bestreben nach einer spezialgesetzlichen Widerrufsregelung für Annahmestellen- 
und Wettvermittlungsstellenerlaubnisse fort. 

Zu Nummer 9 

Die Änderung erfolgt in Anpassung an die durch § 15 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 geänderte Rechtslage. Danach sind Veranstalter nicht 
mehr staatsvertraglich verpflichtet, jedwede Möglichkeit zur Reduktion von Kosten wahrzu-
nehmen, solange die Kosten insgesamt auf einem geringen Niveau liegen. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung dient der Umsetzung der Vorgaben zur geschlechtergerechten Formulierung 
von Rechtsnormen nach Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um Folgeänderungen aus Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a (Ersetzung von 
„Losbrieflotterien“ durch „Sofortlotterien“) und Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a und b (Strei-
chung von „Sportwetten“). 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um Folgeänderungen aus Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a und b (Strei-
chung von „Sportwetten“). 

Zu Nummer 11 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a und b (Streichung 
von „Sportwetten“). 
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Zu Nummer 12 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Nummer 13 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021, da die Spielersperre nun-
mehr in § 8a Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 geregelt ist. 

Die 24-stündige Befolgungsfrist hat sich als nicht praxistauglich genug herausgestellt, da 
eine solche Fristbestimmung allenfalls bei Selbstsperren im Sinne des § 8a Absatz 1 Satz 1 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 realistisch ist, weil nach § 8a Absatz 3 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. 
Anders als bei Selbstsperren ist dies bei Fremdsperren auch erforderlich. 

Zu Nummer 14 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungsnotwendigkeit ergibt sich aus der redaktionell und inhaltlich gebotenen An-
passung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 und an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer 
I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 
sowie eine durch den Wegfall des bisherigen § 7 Absatz 4 bedingte Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderungsnotwendigkeit ergibt sich aus der redaktionell und inhaltlich gebotenen An-
passung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 und an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer 
I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Änderungsnotwendigkeit ergibt sich aus der redaktionell gebotenen Anpassung an den 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 und an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I Nummer 3 
Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 15 

Es handelt sich um eine Klarstellung. 

Zu Nummer 16 

Die Änderungsnotwendigkeit ergibt sich aus der redaktionell und inhaltlich gebotenen An-
passung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

In Satz 1 Nummer 6 bedarf es der Ausklammerung des § 6i des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021, da diese Norm auf gewerbliche Spielvermittler nicht anwendbar ist. 

Im Übrigen wurden ein Gleichklang zu § 6 hergestellt und die Vorgaben zur geschlechter-
gerechten Formulierung von Rechtsnormen nach Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 
2 zur VwV Normerlass berücksichtigt. 
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Zu Nummer 17 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 und an die neuen Zitierre-
geln gemäß Ziffer I Nummer 1 und 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Buchstabe b 

Es wurden die Vorgaben zur Formulierung von Rechtsnormen nach Ziffer I Nummer 1 der 
Anlage 2 zur VwV Normerlass berücksichtigt (vgl. Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 
Rdnr. 137). 

Zu Nummer 18 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 und an die neuen Zitierre-
geln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 19 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Bei der inhaltlichen Erweiterung des Erlaubnisvorbehaltes handelt es sich um eine Anpas-
sung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021.  

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um redaktionelle und inhaltliche Anpassungen an den Glücksspielstaats-
vertrag 2021. Damit werden inhaltlich als Erlaubnisvoraussetzung die Vorgaben des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 umgesetzt. 

Spielhallen unterliegen nunmehr nach § 2 Absatz 3 in Verbindung mit den §§ 8 ff. des 
Glückspielstaatsvertrages 2021 der Anschlusspflicht an das zentrale spielformübergrei-
fende Sperrsystem. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. Die erweiterte Anwen-
dung des § 24 Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ist erforderlich, weil § 24 Ab-
satz 2 Satz 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 dazu berechtigt, nachträgliche Neben-
bestimmungen zu erlassen. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. Die entsprechende An-
wendbarkeit von § 9 Absatz 2a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ermöglicht es, Test-
käufe oder Testspiele mit minderjährigen Personen durchzuführen. 
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Zu Doppelbuchstabe cc 

Weil mit § 28a Glücksspielstaatsvertrag 2021 jetzt erstmals auch staatsvertragliche Rege-
lungen zu Ordnungswidrigkeiten getroffen werden, wird die Zuständigkeit der Glücks-
spielaufsicht für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten an dieser Stelle 
erweitert. 

Zu Buchstabe d 

Verkaufsstellen für Sportwetten stellen inhaltlich Wettvermittlungsstellen dar, sodass der 
Gesetzestext anzupassen ist. 

Zu Buchstabe e 

Weil nicht nur im Bereich der Wettvermittlungsstellen, sondern auch im Spielhallenbereich 
ein erheblicher Anteil von Spielern über eine Giro- und / oder Kreditkarte verfügt und die 
Neigung besteht, dass Konto für den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch für Geldspielein-
sätze zu nutzen und damit das Risiko einer Verschuldung deutlich erhöht, bedarf es auch 
im Spielhallenbereich der Suchtprävention dienenden Regelungen des § 7 Absatz 5 Num-
mer 3. 

Eines Verweises auf das die Wettvermittlungsstellen betreffende in § 7 Absatz 5 Nummer 1 
geregelte Alkoholverbot bedarf es nicht, da § 3 Absatz 1 der Spielverordnung bereits be-
stimmt, dass in Spielhallen, in denen alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, lediglich zwei Geld- oder Warenspielgeräte aufgestellt werden dürfen. 
Auch ist ein Verweis auf § 7 Absatz 5 Nummer 2 entbehrlich, da Spielhallen bereits nach 
§ 2 Absatz 2 Nummer 10 des Sächsischen Nichtraucherschutzgesetzes dem Rauchverbot 
unterliegen. 

Eine auf § 7 Absatz 6 verweisende Sperrzeitregelung ist nicht erforderlich, da bereits § 9 
Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Gaststättengesetzes bestimmt, dass die Sperrzeit für 
Spielhallen um 23 Uhr beginnt und um 6 Uhr endet. 

§ 18a Absatz 5 bisherige Fassung entfällt, da im Glücksspielstaatsvertrag 2021 die in § 29 
Absatz 4 Satz 4 des Glücksspielstaatsvertrages vorgesehene Härtefall- und Befreiungsre-
gelung ersatzlos entfallen ist. 

Zu Nummer 20 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 23 und 24. 

Zu Nummer 21 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I 
Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass und den Glücksspielstaatsver-
trag 2021. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Nummer 22 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Nummer 23 

Weil mit § 28a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 nunmehr erstmals überhaupt eine 
staatsvertragliche Regelung von Ordnungswidrigkeiten vorgenommen wird und dabei auch 
solche Tatbestände erfasst werden, die bisher in § 20 aufgeführt waren, ist § 20 zur Ver-
meidung von Doppelungen an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 anzupassen. 

Um den in § 7 Absatz 5 und 6 geregelten erforderlichen Verboten mehr Geltung zu ver-
schaffen, bedarf es in § 20 Absatz 1 Nummern 3 und 4 entsprechender Ordnungswidrigkei-
tentatbestände. 

Die im neuen Satz 1 Nummer 1 des § 20 Absatz 2 vorgesehene Beschränkung der Geld-
buße auf 5 000 Euro bezüglich § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 entspricht hinsichtlich eines 
Verstoßes gegen § 7 Absatz 5 Nummer 1 (Alkoholverbot) der Spielhallen betreffenden sich 
aus §§ 144 Absatz 4 in Verbindung mit § 144 Absatz 2 Nummer 1a der Gewerbeordnung 
in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 1, § 3 Absatz 1 der Spielverordnung geregelten 
Bußgeldhöhe. Die eine Zuwiderhandlung gegen § 7 Absatz 5 Nummer 2 (Rauchverbot) be-
treffende Geldbuße entspricht der in § 5 Absatz 2 des Sächsischen Nichtraucherschutzge-
setzes geregelten Geldbuße. 

Die Geldbuße bezüglich § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 (Sperrzeitverstoß) entspricht § 12 
Absatz 3 des Sächsischen Gaststättengesetzes. 

Zu Nummer 24 

§ 20a setzt das sich aus Artikel 37 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen 
ergebende Zitiergebot um. 

Zu Nummer 25 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle und inhaltliche Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. Aufgrund 
des mangelnden Internetbezuges bedarf es einer Anwendbarkeit auf §§ 6a bis 6j des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht. 

Eine Einbeziehung des § 9 Absatz 3a des Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist erforderlich, 
weil auch insoweit ein Bedürfnis zur kooperativen Zusammenarbeit mit den Strafverfol-
gungsbehörden etc. besteht. 

Zu Nummer 26 

Zu Buchstabe a 

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 sieht eine dem § 29 Absatz 4 des Glücksspielstaatsver-
trages entsprechende Regelung nicht mehr vor, so dass Absatz 1 gestrichen werden kann. 
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Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b sowie Anpassung an den Glücksspielstaats-
vertrag 2021. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Sächsischen Spielbankengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Durch diese Gesetzesbezeichnung wird deutlich, dass sich der sachliche Anwendungsbe-
reich nunmehr auch auf Online-Casinospiele erstreckt. 

Zu Nummer 2 

Das Sächsische Spielbankengesetz wird aus Gründen der Rechtsanwenderfreundlichkeit 
nunmehr in Abschnitte untergliedert. 

Zu Nummer 3 

§ 1 erweitert den sachlichen Geltungsbereich des Sächsischen Spielbankengesetzes auf 
Online-Casinospiele. Diese Regelung stellt klar, dass die nach § 2 Absatz 2 und 9 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 auf Spielbanken und Online-Casinospiele anwendbare 
Normen des Glücksspielstaatsvertrages 2021 gelten und das Sächsische Spielbankenge-
setz dazu ergänzende Regelungen trifft. 

Zu Nummer 4 

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 
und an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 2 zur VwV 
Normerlass. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Nach § 2 Absatz 2 sowie § 8 des Glücksspielstaatsvertrages vom 15. Dezember 2011 
(SächsGVBl. 2012 S. 275), der zuletzt durch den Vertrag vom 18. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 640) geändert worden ist, unterlagen Spielbanken der Anschlusspflicht an ein dem Spie-
lerschutz dienendes übergreifendes Sperrsystem. Der bisher die Erlaubnisvoraussetzun-
gen für eine Spielbank regelnde § 2 Absatz 3 des Sächsischen Spielbankengesetzes sah 
den Anschluss an dieses Sperrsystem nicht ausdrücklich als Erlaubnisvoraussetzung vor, 
weshalb aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtsanwenderfreundlichkeit dies – ergänzt 
um die weiteren das Sperrsystem betreffenden Vorschriften des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 – nunmehr nachgeholt wird. 
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Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb. Außerdem erfolgt zur Verbesserung der Rechtsanwenderfreundlich-
keit nunmehr eine redaktionelle Klarstellung. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und 
cc. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Die Festlegung eines großzügigen Zeitraumes für die Befristung wird aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht als erforderlich angesehen, um Planungs- und Investitionssicherheit zu 
haben (Amortisationszeit für Mietereinbauten). 

Zu Buchstabe b 

Die in Absatz 2 Satz 2 ausdrücklich eingeräumte Möglichkeit, auch nachträglich Nebenbe-
stimmungen zu erlassen, ist für die Glückspielaufsicht erforderlich, um auf Veränderungen 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zeitnah reagieren zu können. 

Zu Nummer 7 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 und an die neuen Zitierre-
geln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe b und d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 

Aus Suchtpräventionsgesichtspunkten sollte gesperrten Spielern bereits der Zutritt zu der 
Spielbank verwehrt werden. Damit wird die Distanz zum Glücksspiel für suchtgefährdete 
Personen auch räumlich sichergestellt. Von der Suchtforschung wird befürwortet, be-
troffene Personen räumlich von dem Umfeld zu trennen, in dem die suchtauslösenden 
Stoffe vertrieben werden. 

Zu Buchstabe b 

Zur Verbesserung der Rechtsanwenderfreundlichkeit wird nunmehr eine einheitliche Ter-
minologie verwendet. 

Zu Nummer 9 

§ 7 setzt im Kern die redaktionellen und inhaltlichen Vorgaben des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 um. Es wird bestimmt, dass die Eintragung der Spielersperre unverzüglich zu 
erfolgen hat. Diese Regelung im Sächsischen Spielbankengesetz dient wiederum der 
Rechtsanwenderfreundlichkeit, weil es somit eines Verweises auf § 11 des Sächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag nicht mehr bedarf. 

Zu Nummer 10 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 
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Zu Nummer 11 

Der die Videoaufzeichnung regelnde § 10 setzt die bisherigen sich in der Praxis bewährten 
Regelungen der jeweiligen unter Zustimmungsvorbehalt der Glücksspielaufsicht stehenden 
Spielordnungen nach § 10 des Sächsischen Spielbankengesetzes um. Durch diese gesetz-
liche Verankerung wird der Bedeutung des Datenschutzes mehr Rechnung getragen. 

Zu Nummer 12 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 11. 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 12. Ferner wird 
klargestellt, dass die Bemessungsgrundlage für die Spielbankabgabe alleine der Brutto-
spielertrag aus dem Betrieb der Spielbank ist. Diese Klarstellung ist erforderlich, weil das 
Spielbankunternehmen mit einer entsprechenden Erlaubnis auch andere Glücksspiele wie 
Online-Casinospiele veranstalten könnte. Im Übrigen wurden die Vorgaben zur Formulie-
rung von Rechtsnormen nach Ziffer I Nummer 1 der Anlage 2 zur VwV Normerlass (vgl. 
Handbuch der Rechtsförmlichkeit, Rdnr. 137) sowie eine redaktionelle Anpassung an die 
neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I Nummer 1 der Anlage 2 zur VwV Normerlass umgesetzt. 

Zu Buchstabe b 

Es wurden die Vorgaben zur geschlechtergerechten Formulierung von Rechtsnormen nach 
Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 2 zur VwV Normerlass umgesetzt. 

Zu Buchstabe c 

Es wurden die Vorgaben zur geschlechtergerechten Formulierung von Rechtsnormen nach 
Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 2 zur VwV Normerlass umgesetzt. 

Zu Buchstabe d 

Die bisherigen Regelungen zur tagtäglichen Fälligkeit der Spielbankabgabe entfallen. Die 
Spielbankabgabe wird nicht vor Ablauf der Anmeldefrist fällig. Eine Regelung zur Zahlungs-
fälligkeit der monatlichen Anmeldung und Abführung der Spielbankabgabe beinhaltet nun-
mehr § 15 Absatz 2. 

Zu Buchstabe e 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I 
Nummer 3 Buchstabe b und d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 14 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 13 und 15. 

Zu Nummer 15 

Es wird – wie bereits in anderen Ländern gehandhabt – eine Gewinnabgabe eingeführt. 
Diese hatten die Abgabenstruktur für ihren Zuständigkeitsbereich bereits umgestaltet: Ne-
ben der Absenkung der Spielbankabgabe wurden weitere Abgaben (zum Beispiel Zusatz-
abgabe, Gewinnabgabe, weitere Leistungen), eingeführt. Im Freistaat Sachsen wurde eine 
Abschöpfung der Gewinne bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit bisher dadurch erreicht, 
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dass ein Großteil der Überschüsse nach Ende eines jeden Geschäftsjahres per Gesell-
schafterbeschluss an den Freistaat Sachsen abgeführt wurde. Durch die Einführung der 
Gewinnabgabe wird diese Abschöpfung nun gesetzlich normiert. 

Die Gewinnabgabe erhöht die Planbarkeit, Transparenz und Verlässlichkeit der Einnahmen 
des Staatshaushaltes.  

Die Einführung der Gewinnabgabe schließt nicht aus, dass abhängig von der Geschäftslage 
darüber hinaus gehende Gewinnabschöpfungen aus den Jahresüberschüssen an den Frei-
staat Sachsen erfolgen. 

Absatz 1 regelt in Satz 1 die Gewinnabgabenpflicht des Spielbankunternehmens. In Satz 2 
wird die Bemessungsgrundlage der Gewinnabgabe geregelt. Grundlage hierfür ist grund-
sätzlich das handelsrechtliche Jahresergebnis mit Berücksichtigung der Spielbankabgabe, 
jedoch ohne die Berücksichtigung der Gewinnabgabe (Satz 3). Die in Satz 2 getroffene 
Regelung zur Bereinigung des Jahresergebnisses des Spielbankunternehmens trägt dem 
Rechnung, dass nicht ausgeschlossen ist, dass das Spielbankunternehmen neben dem 
Betrieb der Spielbank auch anderes Glücksspiel wie Online-Casino veranstaltet. Für Er-
träge aus der Veranstaltung eines solchen anderen Glücksspiels wird keine Gewinnabgabe 
erhoben. 

Absatz 2 legt die Abgabensätze fest. Der geringere Abgabensatz in der ersten Stufe soll 
die betriebsnotwendige Liquidität sichern. Der hohe Abgabensatz der zweiten Stufe schöpft 
unerwünscht hohe Gewinne der Spielbankunternehmen ab. 

Absatz 3 regelt die Entstehung der Gewinnabgabe mit Ablauf des Geschäftsjahres. 

Zu Nummer 16 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 15. 

Die Mitwirkung des in der Spielbank anwesenden Aufsichtsbediensteten des Finanzamtes 
ist nicht mehr erforderlich. Es erfolgt eine Anpassung der Steueraufsicht an die aktuellen 
Gegebenheiten und den technischen Fortschritt. Das Finanzamt nimmt damit künftig von 
einer laufenden Überwachung des Spielbetriebs vor Ort Abstand, weil die Steueraufsicht 
regelmäßig durch nachgelagerte Prüfungen wahrgenommen werden kann. Die Umstellung 
von der permanenten Überwachung des Spielbetriebs auf nachgelagerte Prüfungen führt 
zu einer nachhaltigen Reduzierung des Erhebungsaufwands für die Spielbankabgabe. 

Zu Buchstabe b 

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden in Absatz 2 zusammengefasst.  

Satz 1 enthält eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 13 Buchstabe d.  

Satz 2 enthält die Klarstellung, dass es sich bei den Anmeldungen um eine Steueranmel-
dung handelt.  

Satz 3 regelt die Steueranmeldung für das Kalenderjahr und stellt erstmalig klar, wann für 
die Steueranmeldung für das Kalenderjahr ein kürzerer Zeitraum vorliegen kann. Zusätzlich 
handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 13 Buchstabe a 
und eine redaktionelle Anpassung an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buch-
stabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass.  

Satz 4 regelt die Abgabefrist für die Steueranmeldung für das Kalenderjahr.  
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Satz 5 und 6 regeln die Zahlungsmodalitäten. 

Satz 7 regelt die Anrechnung der Umsatzsteuer und enthält redaktionelle Folgeänderungen 
zu Artikel 2 Nummer 13 Buchstabe a und eine redaktionelle Anpassung an die neuen Zi-
tierregeln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass.  

Die bisherigen Ausführungen in den Absätzen 2 und 3, dass es sich bei den Anmeldungen 
um Steueranmeldungen nach § 168 der Abgabenordnung handelt, entfallen in Anpassung 
an § 16 Absatz 2, wonach die Vorschriften der Abgabenordung in der jeweils geltenden 
Fassung „entsprechend“ gelten. Dass die Anmeldungen Steueranmeldungen im Sinne der 
§§ 150 Absatz 1 Satz 3, 167, 168 der Abgabenordnung sind, ergibt sich daraus, dass es 
sich bei entsprechender Anwendung der Abgabenordnung um eine Steuererklärung han-
delt, in der die Abgabe vom Abgabepflichtigen selbst zu berechnen ist (§ 150 Absatz 1 
Satz 3 der Abgabenordnung). Für die Fiktion „Sie gelten als Steueranmeldung im Sinne des 
§ 168 der Abgabenordnung.“ fehlt es daher an der Grundlage. 

Absatz 3 regelt die Anmeldung und Entrichtung der Gewinnabgabe, wobei auf eine Voraus-
zahlungspflicht verzichtet wird. Die Fälligkeit der Gewinnabgabe tritt entsprechend den Re-
gelungen zur Jahresanmeldung der Spielbankabgabe (§ 15 Absatz 4 Satz 1) und zur Um-
satzsteuerjahresanmeldung (§ 18 Absatz 4 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes) nicht vor 
Ablauf eines Monats nach Eingang der Anmeldung ein. 

Zu Nummer 17 

Zu Buchstabe a 

Es wird eine Regelung zur örtlichen Zuständigkeit der Finanzämter für die Spielbankabgabe 
und die Gewinnabgabe aufgenommen (Finanzverwaltungszuständigkeitsverordnung). 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Absatz 2 Satz 1 regelt nun auch die entsprechende Anwendung der Vorschriften der Abga-
benordnung für die Gewinnabgabe. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I 
Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Folgeänderung zu Buchstabe c (§ 16 Absatz 4 Satz 1 neu). 

Zu Buchstabe c 

Die sich aus Absatz 3 ergebenden Ergänzungen sichern die Einhaltung von abgabenrecht-
lichen Vorschriften. 

Der verpflichtende Einsatz der bereits im Spielbetrieb eingesetzten elektronischen Automa-
tenüberwachungs- und Jackpotverwaltungssysteme wird gesetzlich normiert. Sowohl die 
Daten als auch die Unterlagen sind entsprechend den steuerlichen Vorschriften aufzuzeich-
nen und aufzubewahren. Ungeachtet dessen ist die Finanzverwaltung weiterhin vor Ort zur 
Überwachung des Spielbetriebs berechtigt. 

Absatz 3 Satz 3: Durch den Verweis werden die Geldspielgeräte für Zwecke der Spielban-
kabgabe von der Implementierung einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
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(TSE) ausgenommen. Diese Rückausnahme ist erforderlich, weil nach Satz 2 alle Daten 
des elektronischen Automatenüberwachungs- und Jackpotverwaltungssystems sowie die 
Abrechnungen, Belege und Nachweise über die Geschäftsvorfälle entsprechend den 
§§ 140, 145 bis 147 der Abgabenordnung aufzuzeichnen und aufzubewahren sind. Dies 
hätte zur Folge, dass auch das Automatenüberwachungs- und Jackpotverwaltungssystem 
und die hiermit geführten digitalen Aufzeichnungen durch eine zertifizierte technische Si-
cherheitseinrichtung (TSE) zu schützen wären (§ 146a Absatz 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung). Die Geldspielgeräte sollen hiervon – analog der Regelung in der Kassensicherungs-
verordnung – ausgenommen werden.  

Absatz 4 beinhaltet eine Folgeänderung aufgrund der Neuorganisation der Steueraufsicht. 
Die Spielbank hat der Steueraufsicht einen umfassenden Zugriff auf laufende und gespei-
cherte Daten der technischen Anlagen und auf die entsprechenden Aufzeichnungen und 
Unterlagen der Spielbanken zu ermöglichen. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus Buchstabe c sowie um eine re-
daktionelle Anpassung des Verweises wegen der Änderung der Paragrafenreihenfolge und 
aufgrund der neuen Zitierregeln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur 
VwV Normerlass. 

Zu Nummer 18 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung der Paragrafenrei-
henfolge. Im Übrigen erfolgt eine Ergänzung der Regelung um die Gewinnabgabe, weil die 
mit diesem Gesetz erfolgende Einführung der Gewinnabgabe ansonsten gegen § 17 ver-
stoßen würde. 

Zu Nummer 19 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus Artikel 2 Nummer 17 und aus der 
Änderung Paragrafenreihenfolge sowie um eine redaktionelle Anpassung an die neuen Zi-
tierregeln gemäß Ziffer I Nummer 3 Buchstabe d der Anlage 2 zur VwV Normerlass. 

Zu Nummer 20 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen der Änderung der Paragra-
fenreihenfolge und der Erweiterung des Anwendungsbereichs der Normen auf das Online-
Casinospiel. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Norm auf das Online-
Casinospiel, um eine redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021 und 
um eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3. 
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Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Zu Dreifachbuchstabe aaa 

Es handelt sich um die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Normen auf das Online-
Casinospiel. 

Zu Dreifachbuchstabe bbb 

Es handelt sich um die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Normen auf das Online-
Casinospiel. 

Zu Dreifachbuchstabe ccc 

Es handelt sich um die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Normen auf das Online-
Casinospiel. 

Zu Dreifachbuchstabe ddd 

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe b. 

Zu Dreifachbuchstabe eee 

Es handelt sich um die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Normen auf das Online-
Casinospiel. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die in § 27 Absatz 2 Satz 3 getroffene Regelung berechtigt die Glücksspielaufsicht dazu, 
Testspiele zur Aufgabenerfüllung durchzuführen. 

Zu Buchstabe c 

Es wurden die Vorgaben zur geschlechtergerechten Formulierung von Rechtsnormen nach 
Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 2 zur VwV Normerlass umgesetzt. 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3 und Artikel 2 Nummer 24. 

Zu Buchstabe e 

Die bislang im Sächsischen Spielbankengesetz enthaltene Regelung zur geldwäscherecht-
lichen Aufsicht über die Spielbanken ist durch die Sächsische Geldwäschegesetz-Zustän-
digkeitsverordnung vom 26. März 2018 obsolet geworden. Denn die Landesdirektion Sach-
sen ist bereits nach der umfassenden Regelung in Nummer 5 der Sächsischen Geldwä-
schegesetz-Zuständigkeitsverordnung die zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchfüh-
rung des Geldwäschegesetzes für die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach 
Maßgabe des § 2 Absatz 1 Nummer 15 des Geldwäschegesetzes, zu denen auch die Spiel-
banken gehören. Einer speziellen Zuständigkeitsregelung im Sächsischen Spielbankenge-
setz bedarf es daneben nicht mehr. 

Zu Nummer 21 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen der Änderung der Paragra-
fenreihenfolge. Die Erweiterung des das verfassungsrechtliche Zitiergebot umsetzenden 
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§ 18 des Sächsischen Spielbankengesetzes um das Grundrecht auf Datenschutz ist wegen 
des die Zugangskontrolle regelnden § 9 und des die Videoaufzeichnung regelnden § 10 
des Sächsischen Spielbankengesetzes erforderlich. 

Zu Nummer 22 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2 und 4. 

§ 19 

§ 19 setzt die durch § 22c des Glücksspielstaatsvertrages 2021 eröffnete Möglichkeit um, 
das bisher unerlaubte Online-Casinospiel nunmehr zu erlauben.  

Der Erlaubnisinhaber von Online-Casinospielen darf auch virtuelles Automatenspiel und 
Online-Poker veranstalten, sofern er über die entsprechenden Erlaubnisse verfügt. 

Der den Erlaubnisinhaber regelnde § 19 Absatz 1 entspricht § 22c Absatz 1 Nummer 1 so-
wie Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021.  

Aufgrund des inhaltlichen Zusammenhanges zu Spielbanken ist das Staatsministerium des 
Innern nicht nur für die Erteilung von Spielbankerlaubnissen, sondern auch für die Erteilung 
die das Online-Casinospiel betreffende Erlaubnis sachlich zuständig. 

Der die Erlaubnisvoraussetzungen regelnde Absatz 3 ist dem die Spielbankerlaubnis re-
gelnden § 2 Absatz 3 angelehnt. 

§ 19a 

Durch die Verordnungsermächtigung in § 19a wird das Staatsministerium des Innern in die 
Lage versetzt, im Bedarfsfall technische Detailregelungen – insbesondere hinsichtlich der 
Funktionsfähigkeit und Sicherheit der vom Veranstalter zu verwendenden Programme – zu 
erlassen. 

§ 20 

§ 20 orientiert sich im Grundsatz an den die Spielbankerlaubnis betreffenden in § 3 gere-
gelten Anforderungen und trägt dabei ergänzend den Besonderheiten von Online- 
Casinospielen Rechnungen. 

§ 21 

Die in § 21 geregelten Widerrufsgründe sind denen des den Widerruf der Spielbankerlaub-
nis regelnden § 4 angelehnt. 

§ 22 

Die in § 22 vorgesehenen Regelungen tragen der Notwendigkeit nach effektiven Regelun-
gen zum Spielerschutz und der Suchtprävention im Bereich der Online-Casinospiele unter 
Berücksichtigung deren spezifischer Besonderheiten Rechnung. Die Gefährlichkeit des  
Online-Casinospiels wird durch diese Regelungen reduziert. 

§ 22 Absatz 3 setzt die sich aus § 6h Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erge-
bende Unzulässigkeit des parallelen Spiels von Glücksspielen um. Dieses Verbot soll zu 
einer bewussten Spielteilnahme beitragen und insbesondere die Sucht- und finanziellen 
Gefahren der Teilnahme am Online-Casinospiel reduzieren. 
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Durch die in § 22 Absatz 4 getroffene Regelung wird die Ereignisfrequenz reduziert, weil 
Spieler nach Beendigung des vorherigen Spiels erst erneut eine Schaltfläche betätigen 
müssen. 

§ 22 Absatz 5 sieht aus Gründen des Spielerschutzes zusätzliche Informationspflichten des 
Erlaubnisinhabers vor. 

§ 22 Absatz 6 greift die sich bereits aus der Definition des Glücksspiels ergebende notwen-
dige Zufallsabhängigkeit auf. Zugleich wird ausgeschlossen, dass eine Algorithmen ba-
sierte Steuerung der Gewinnchancen erfolgt, beispielsweise um bestimmte Spieler durch 
bestimmte Gewinne zur weiteren Spielteilnahme zu motivieren oder Spielern mit hohen Be-
trägen auf dem Spielkonto eher Verluste zuzuweisen. 

Darüber hinaus wurden die Vorgaben zur geschlechtergerechten Formulierung von Rechts-
normen nach Ziffer I Nummer 2 Buchstabe f der Anlage 2 zur VwV Normerlass umgesetzt. 

§§ 23 und 24 

Die in § 23 und § 24 vorgenommene Differenzierung zwischen der Ausgestaltung der virtu-
ellen Nachbildungen terrestrischer Bankhalterspiele und der Ausgestaltung der Live-Über-
tragung eines terrestrisch durchgeführten Bankhalterspiels trägt der Tatsache Rechnung, 
dass sich die Anforderungen an die jeweilige Ausgestaltung unterscheiden.  

§ 23 Absatz 1 dient dem Schutz des Spielers, der durch die Verpflichtung, Einsätze und 
Gewinne nur in Euro und Cent auszuweisen, einen besseren Überblick über sein Spielver-
halten erlangen kann als über abstraktere Einheiten wie beispielsweise Punkte oder andere 
Währungen. 

Durch die sich aus § 23 Absatz 2 ergebende Festlegung der Mindestspieldauer von durch-
schnittlich mindestens fünf Sekunden dient der Reduzierung der Ereignisfrequenz für den 
einzelnen Spieler. 

In § 24 Absatz 1 werden die verschiedenen Formen benannt, in denen die Live-Übertra-
gung eines Bankhalterspiels erfolgen kann. In beiden Fällen ist eine Teilnahme nur über 
das Internet möglich. 

Die in § 24 Absatz 2 getroffenen Regelungen tragen dem Datenschutz der Spieler Rech-
nung.  

§ 24 Absatz 3 Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass im terrestrischen Bereich mit 
Jetons und Plaques gespielt wird. 

§ 25 

§ 25 lehnt sich an die den terrestrischen Bereich regelnden Bestimmungen des § 7 an. 

§ 26 

§ 26 entspricht unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Online-Casinospiels den in 
§ 11 geregelten Anforderungen an eine Spielbankordnung. 

Zu Nummer 23 

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2, 4 und 22. 
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Zu Nummer 24 

Aus Gründen der Rechtsanwenderfreundlichkeit enthält das Sächsische Spielbankenge-
setz nunmehr erstmals eigene Ordnungswidrigkeitentatbestände. Bisher erklärte § 1 Ab-
satz 4 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag einige sich 
aus dem Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag ergebende Ord-
nungswidrigkeitentatbestände auf Spielbanken für anwendbar. 

Inhaltlich werden in § 28 Absatz 1 auf die sich aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 so-
wohl die Spielbanken als auch die Online-Casinospiele betreffende Ordnungswidrigkeiten-
tatbestände verwiesen. Die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 geregelten Ordnungswidrigkeiten 
entsprechen den sich aus § 20 Absatz 1 Nummern 1 und 2 des Sächsischen Ausführungs-
gesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag ergebenden Ordnungswidrigkeitentatbeständen. 

§ 28 Absatz 2 bis 4 entsprechen § 20 Absatz 2 bis 4 des Sächsischen Ausführungsgeset-
zes zum Glücksspielstaatsvertrag. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Neunten Sächsischen Kostenverzeichnisses) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen wegen des zum 1. Juli 2021 in Kraft treten-
den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Folgeänderungen zu Artikel 2 Nummer 12 und 22. 

Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen des zum 1. Juli 2021 in Kraft tretenden 
Glücksspielstaatsvertrages 2021. 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Anpassung an den Glücksspielstaatsvertrag 2021. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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